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A. Einleitung 

Im Dezember des Jahres 2015 wurde mit dem Übereinkommen von Paris als Ergebnis 

der Pariser Klimakonferenz die erste verbindliche Vereinbarung zum Klimaschutz ge-

schlossen. Nach der Ratifizierung durch die Europäische Union trat dieses Übereinkom-

men am 04.11.2016 in Kraft. Oberstes Ziel des Klimaschutzabkommens ist die Kli-

maneutralität. Dieses Ziel soll unter anderem dadurch erreicht werden, den Temperatur-

anstieg durch die Reduzierung der weltweiten Emissionen auf unter 2 ºC zu begrenzen. 

Die Europäische Union selbst ist bestrebt, die Treibhausgasemissionen um mindestens 

40 % im Vergleich zu 1990 zu mindern.1  

Am 17.09.2020 – kaum vier Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens von 

Paris – forderte die Europäische Kommission in ihrer Rede zur Lage der Union noch 

ehrgeizigere Bemühungen der Mitgliedstaaten in puncto Klimaschutz. Ursula von der 

Leyen, die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission, richtete dabei fol-

gende Worte an die Mitgliedstaaten der Union: „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, 

um das Versprechen zu halten, das wir den Europäerinnen und Europäern gegeben ha-

ben: Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Der 

heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Mit dem neuen Ziel, die Treib-

hausgasemissionen der EU bis 2030 um mindestens 55 % zu senken, werden wir zu 

Vorreitern auf dem Weg zu einem sauberen Planeten und einem grünen Aufschwung 

[…].“2  

Durch die Rede zur Lage der Union wurde erneut bekräftigt, dass sich die Europäische 

Union in einer Vorreiterrolle für den Klimaschutz wähnt und diesen unermüdlich voran-

treiben will. Damit die europäischen Klimaschutzziele realisiert werden können, bedarf 

es der Planung unterschiedlicher nationaler Maßnahmenpakete. Wenngleich sich die 

Mitgliedstaaten mit dem Übereinkommen von Paris und dem darauf basierenden Regel-

werk von Kattowitz verbindlichen Regelungen unterworfen haben, so obliegt die kon-

krete Umsetzung der Maßnahmen dennoch den jeweiligen Mitgliedstaaten. Die neu de-

finierten Anforderungen an den Klimaschutz müssen folglich zunächst von den Mitglied-

staaten bestätigt werden und in der Folge in die bestehenden nationalen Klimaschutz-

konzepte eingearbeitet werden. Nach zähen Verhandlungen erging am 11.12.2020 die 

einstimmige Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, 

dass die von der Kommission vorgeschlagene Verschärfung der Klimaziele von den 

 
1 Vgl. Europäische Kommission: Übereinkommen von Paris (o. D.). 
2 Pressemitteilung der Europäischen Kommission: Lage der Union: Kommission fordert mehr Klimaschutz 
und schlägt Emissionssenkung bis 2030 um 55 % vor (2020).  
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Mitgliedstaaten mitgetragen wird.3 Demzufolge sind auch die Bundesrepublik Deutsch-

land und deren Bundesländer in der Pflicht, ihre Klimastrategien in Hinblick auf die Er-

füllung des strengeren Klimaziels der Union zu hinterfragen und gegebenenfalls zu mo-

difizieren.  

Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, äußerte sich nach 

der Rede zur Lage der Union besorgt über die ambitionierten Klimaziele der EU. Insbe-

sondere hätten die bisherigen Kohlendioxid-Einsparungen in den östlichen Bundeslän-

dern viele Arbeitsplätze gekostet, was nicht erneut geschehen dürfe. Weiterhin dürfe 

sich der Klimaschutz nicht negativ auf die deutsche oder europäische Wettbewerbsfä-

higkeit – etwa aufgrund von Anpassungen in der Autoindustrie – auswirken.4 Der Hinweis 

auf die Schattenseiten der europäischen Klimaziele bedeutet jedoch keineswegs, dass 

der Freistaat Sachsen die Bedeutsamkeit eines wirksamen Klimaschutzes verkennt. 

Vielmehr bekennen sich die Koalitionspartner in ihrem Koalitionsvertrag von 2019 bis 

2024 zu den Pariser Klimazielen. Zudem soll der Klimaschutz als Staatsziel in die säch-

sische Verfassung aufgenommen werden.5 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist, Handlungsbedarfe für den Freistaat Sachsen, die sich aus 

den strengeren Klimaschutzvorgaben der Europäischen Union ergeben, festzustellen. 

Zu Beginn erfolgt eine allgemeine Betrachtung des Klimaschutzes und der dazu erlas-

senen Vorgaben der EU. Damit soll insbesondere der Prüfungsmaßstab definiert wer-

den, an dem sich der sächsische Beitrag zum Klimaschutz messen lassen muss. Im 

zweiten Teil der Arbeit erfolgt eine Untersuchung des Ist-Zustandes und der Maßnah-

men des Freistaates Sachsen anhand des definierten Prüfmaßstabes dahingehend, ob 

diese den Vorgaben der EU entsprechen. Anschließend sollen etwaige Defizite festge-

stellt und daraus konkrete Handlungsbedarfe für den Freistaat Sachsen abgeleitet wer-

den. Zuletzt sollen Vorschläge für tatsächliche oder gesetzliche Maßnahmen entwickelt 

werden, die zum Erreichen der europäischen Klimaziele beitragen könnten. Das Ergeb-

nis dieser Bachelorarbeit wird im Anhang zusammengefasst. 

 

 

  

 
3 Vgl. Pressemitteilung der Bundesregierung: Einigung auf Haushalt und Klimaschutz (2020). 
4 Vgl. Internetauftritt des Bundeslandes Berlin: Ministerpräsident Kretschmer: Beim Klimaschutz nicht über-
drehen (2020). 
5 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 37. 
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B. Klimaschutz in der Europäischen Union 

Zunächst erfolgt die Darstellung, wie die Europäische Union ihre Rolle für den Klima-

schutz definiert, welche Vorgaben und Empfehlungen seitens der europäischen Institu-

tionen erarbeitet worden sind und ein grober Überblick über wesentliche Meilensteine in 

der europäischen Umweltpolitik. 

I. Allgemeine Betrachtung des europäischen Klimaschutzes  

Was unter der Begrifflichkeit des „Klimaschutzes“ zu verstehen ist, scheint auf den ersten 

Blick offensichtlich zu sein – es geht um den Schutz des Klimas und der Umwelt, um das 

Verlangsamen des Klimawandels. Hehres Ziel des Klimaschutzes ist es, den Planeten 

Erde und somit die Lebensgrundlage für alle heutigen und künftigen Generationen zu 

erhalten. Tatsächlich handelt es sich beim Klimawandel und -schutz natürlich um sehr 

komplexe Themengebiete. Die Gründe für den Klimawandel sind vielgestaltig, wodurch 

sich auch wirksamer Klimaschutz nur mit der Kombination verschiedener Maßnahmen 

erreichen lässt. Nachfolgend sollen der Begriff „Klimawandel“ kurz erläutert und wesent-

liche Einflussfaktoren aufgezeigt werden.6 

1. Der Klimawandel und wesentliche Einflussfaktoren 

Gemäß Art. 2 Abs. 1a des Übereinkommens von Paris soll die weltweite Reaktion auf 

die Bedrohung durch Klimaänderungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung 

und den Bemühungen zur Beseitigung der Armut verstärkt werden, indem unter ande-

rem der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 ºC gegenüber 

dem vorindustriellen Niveau gehalten wird. Es sollen Anstrengungen unternommen wer-

den, um den Temperaturanstieg auf 1,5 ºC über dem vorindustriellen Niveau zu begren-

zen. Nach Art. 4 Abs. 1 des Übereinkommens von Paris soll das langfristige Tempera-

turziel dadurch realisiert werden, dass der weltweite Scheitelpunkt der Emissionen von 

Treibhausgasen so bald wie möglich erreicht werden soll. Der menschgemachte Klima-

wandel7 und damit die Erderwärmung sind auf die Treibhausgasemissionen zurückzu-

führen. Sommer / Müller erläutern, dass Treibhausgase gasförmige Bestandteile der At-

mosphäre sind, die thermische Infrarotstrahlung absorbieren und dann wieder abgeben. 

Dabei ist Kohlenstoffdioxid das Treibhausgas, das am stärksten für den 

 
6 Hier kann nur eine stark vereinfachte und verkürzte Betrachtung des Klimawandels erfolgen. Diese soll 
lediglich dem Verständnis dienen, weshalb er eine bedeutende Rolle in der europäischen Politik einnimmt. 
7 Daneben existiert auch ein natürlicher Klimawandel, der Sommer / Müller zufolge in den letzten 600.000 
Jahren Durchschnittstemperatur-Schwankungen von ca. 6 ºC bedingte; vgl. dazu Sommer / Müller (Hrsg.): 
Unter 2 Grad? (2016), S. 14. 
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menschgemachten Treibhauseffekt verantwortlich ist.8 Im Rahmenübereinkommen der 

Vereinten Nationen über Klimaänderungen wird „Klimaänderung“9 definiert als: „Ände-

rungen des Klimas, die unmittelbar oder mittelbar auf menschliche Tätigkeiten zurück-

zuführen sind, welche die Zusammensetzung der Erdatmosphäre verändern, und die zu 

den über vergleichbaren Zeiträumen beobachteten natürlichen Klimaschwankungen hin-

zukommen.“10 

Folglich ist der massive Anstieg von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen11 in 

der Erdatmosphäre wesentlich für den Klimawandel verantwortlich.12 Die größten Anteile 

an den gesamten Emissionen entstehen laut Edenhofer / Jakob durch die Verbrennung 

fossiler Energieträger, durch Landnutzungsänderungen, durch Nutztierhaltung, der För-

derung von Erdöl und -gas sowie durch Düngereinsatz.13  

Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute spürbar. Der deutsche Verein German-

watch e. V. untersucht mit seinem Globalen Klima-Risiko-Index, wie stark Länder von 

Wetterextremen betroffen sind. Demnach gehörte die Bundesrepublik Deutschland im 

Jahr 2018 zu den drei am stärksten von Wetterextremen betroffenen Staaten.14 Weitere 

Folgen des Klimawandels sind des Weltklimarates zufolge unter anderem: der Anstieg 

des Meeresspiegels, Instabilität von Eisschilden in der Antarktis, Verluste des Grönland-

Eisschildes oder auch das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten.15 Allein der Anstieg 

des Meeresspiegels wird dramatische Auswirkungen auf die Menschheit haben. Stier-

stadt skizziert einige Szenarien, wobei folgendes Szenario am eindrucksvollsten ist: 

Würde man weiterhin alle bekannten Kohle-, Öl- und Gasvorräte verbrennen, würde al-

lein das Abschmelzen der Antarktis zu einem Anstieg des Meeresspiegels von 60 Metern 

führen – und das in nur 300 Jahren. Weiterhin führt er aus, dass selbst wenn die fossile 

Brennstoffnutzung bis 2050 komplett eingestellt würde, der Meeresspiegel voraussicht-

lich zwischen einem Meter und zwei Metern ansteigen wird. Schon der Anstieg um einen 

Meter würde zu dauerhaften Überschwemmungen führen, aufgrund derer 180 Millionen 

Menschen ihre Heimat verlieren würden.16 Dem ersten World Ocean Review zufolge sind 

in Deutschland die Gebiete der Nordsee, die nicht höher als fünf Meter und die Gebiete 

der Ostsee, die nicht höher als drei Meter über dem Meeresspiegel liegen, von Über-

schwemmungen gefährdet. In diesen Gebieten leben derzeit ungefähr 3,2 Millionen 

 
8 Vgl. Sommer / Müller (Hrsg.): Unter 2 Grad? (2016), S. 21. 
9 Gleichzusetzen mit Klimawandel. 
10 Art. 1 Nr. 2 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. 
11 Weitere Treibhausgase sind: Methan, Ozon, Lachgas, Wasserdampf; vgl. Sommer / Müller (Hrsg.): Un-
ter 2 Grad? (2016), S. 21. 
12 So auch Latif: Heisszeit (2020), S. 55. 
13 Vgl. Edenhofer / Jakob: Klimapolitik (2017), S. 20. 
14 Vgl. Germanwatch e. V.: Globaler Klima-Risiko-Index 2020 (2019). 
15 Vgl. IPCC (entspricht „Weltklimarat“): 1,5 ºC globale Erwärmung (2018), S. 11 f. 
16 Vgl. Stierstadt: Unser Klima und das Energieproblem (2020), S. 6-8.  



 

5 
 

Menschen. Auch bevölkerungsreiche Städte wie Kiel, Lübeck, Hamburg, Bremen, 

Rostock und Greifswald seien durch den steigenden Meeresspiegel und durch Sturm-

hochwasser gefährdet.17 

Auch die Europäische Union ist sich der globalen Risiken aufgrund des Klimawandels 

bewusst. Wohl nicht zuletzt deshalb sieht sie sich selbst in einer Vorreiterrolle für den 

Klimaschutz und unternimmt ehrgeizige Bestrebungen, um der Erderwärmung Einhalt 

zu gebieten. 

2. Ausgewählte Eckpunkte der europäischen Klimapolitik 

Lindenthal sah die Europäische Union bereits 2009 in einer führenden Rolle im Klima-

schutz. Zwar könne die EU nur eine uneinheitliche Erfolgsbilanz in ihren Klimaschutz-

bemühungen in den von Lindenthal untersuchten Zeiträumen vorweisen, die internatio-

nalen Klimaschutzverhandlungen wurden dennoch vorangebracht.18  

Den Beginn der europäischen Bemühungen im Klimaschutz datiert sie auf das Jahr 

1986, in dem das Europäische Parlament unter anderem auf die Gefährdung des Klimas 

durch die Industrieländer aufmerksam machte.19 Gesetzlich im Primärrecht der Union 

wurde die Umweltpolitik 1987 in den Art. 191-193 AEUV verankert. Gemäß Art. 191 Abs. 

2 S. 1, 2 AEUV zielt die Umweltpolitik auf ein hohes Schutzniveau ab und beruht auf den 

Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz der vorrangigen Be-

kämpfung von Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ursprung sowie auf dem Verursa-

cherprinzip. Epiney zufolge sind diese Handlungsgrundsätze der EU als Maßstab und 

Vorgabe für die Gesetzgebung der Union, für die Auslegung von Rechtsvorschriften und 

für die Reichweite des Handlungsspielraums der Mitgliedstaaten bedeutsam.20 Die Vor-

schrift stellt sich folglich als wesentliche primärrechtliche Ermächtigungsgrundlage für 

die unionale Umwelt- und somit Klimaschutzpolitik dar. Im Jahr 1992 hat sich die Euro-

päische Union21 mit vielen anderen Staaten mit dem Rahmenübereinkommen der Ver-

einten Nationen über Klimaänderungen darauf geeinigt, die Treibhausgasemissionen 

derart zu stabilisieren, dass eine Gefährdung des Klimasystems durch den Menschen 

verhindert wird.22 Das im Jahr 1997 zu diesem Rahmenübereinkommen beschlossene 

Protokoll von Kyoto verpflichtete die Vertragsparteien zur ersten rechtsverbindlichen Re-

duktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 5 % innerhalb des Zeitraumes 

 
17 Vgl. maribus gGmbH: World Ocean Review (2010), S. 69. 
18 Vgl. Lindenthal: Leadership im Klimaschutz (2009), S. 270. 
19 Ebd., S. 131 f. 
20 Vgl. Epiney in: Vedder / Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischen Unionsrecht (2018), S. 876, Rn. 
20. 
21 Vor dem 01.12.2009 noch Europäische Gemeinschaft. 
22 Vgl. Art. 2 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. 
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2008 bis 2012 im Vergleich zu 1990.23 2007 beschloss der Europäische Rat, dass sich 

die EU unabhängig von ihrer internationalen Verhandlungsposition verpflichtet, ihre 

Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 % im Vergleich zu 1990 zu ver-

mindern.24  

Der wohl bedeutendste Durchbruch im internationalen Klimaschutz gelang im Dezember 

2015 auf der Pariser Klimakonferenz. Das von annähernd 190 Vertragsparteien be-

schlossene Übereinkommen von Paris ist die erste verbindliche internationale Klima-

schutzvereinbarung.25 Auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz wurde rund 

drei Jahre nach der Pariser Klimakonferenz ein umfassendes Regelwerk verabschiedet, 

das der Umsetzung des Übereinkommens von Paris dient.26 Die Europäische Union hat 

am 11.12.2018 die Verordnung (EU) 2018/1999 beschlossen. Dem ersten Erwägungs-

grund der Verordnung zufolge wurde sie geschaffen, um den Zielvorgaben des Überein-

kommens von Paris bis 2030 gerecht zu werden. Der nationale Beitrag der EU im Rah-

men des Übereinkommens von Paris bestand dabei darin, die Treibhausgasemissionen 

um 40 % bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu reduzieren.27 Diese Treibhausgasreduktion 

wurde bereits mit der Schlussfolgerung des Europäischen Rates vom 23. und 24. Okto-

ber 2014 gebilligt.28 Einen letzten Meilenstein vor dem Vorschlag der Kommission zum 

Erlass eines Europäischen Klimagesetzes markiert die Vorstellung des europäischen 

Grünen Deals am 11.12.2019. Hier deklarierte die Kommission erstmals, dass das be-

absichtigte vorgenannte Ziel der Reduktion der Treibhausgase auf 55 % bis 2030 ange-

hoben werden soll.29 

Bei der Betrachtung dieser ausgewählten Eckpunkte der Klimapolitik der Europäischen 

Union wird deutlich, dass die EU den internationalen Klimaschutz durch die Mitwirkung 

an verschiedenen multilateralen Abkommen maßgeblich vorantreibt. Zudem hinterfragt 

sie eigene Maßnahmen zum Klimaschutz und schärft diese regelmäßig nach.30  

 
23 Vgl. Einleitung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen. 
24 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 8. / 9. März 2007, S. 12, Nr. 32. 
25 Vgl. Europäische Kommission: Übereinkommen von Paris (o. D.). 
26 Vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission: UN-Klimakonferenz: EU spielte entscheidende 
Rolle bei Umsetzung des Pariser Abkommens (2018). 
27 Vgl. Verordnung (EU) 2018/1999, Erwägungsgrund 7. 
28 Vgl. Schlussfolgerung des Europäischen Rates vom 23. / 24. Oktober 2014, S. 1, Nr. 2. 
29 Vgl. COM(2019) 640 final, S. 5. 
30 Epiney zweifelt die Effektivität des Klimaschutzrechtes der Europäischen Union trotz deren Bemühun-
gen dennoch an. Vgl. dazu Epiney in: Niedobitek (Hrsg.), Europarecht (2020), S. 1641, Rn. 137.  
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II. Europäische Klimagesetzgebung 

Um Handlungsbedarfe für den Freistaat Sachsen ermitteln zu können, erfolgt nun zu-

nächst eine Untersuchung der wesentlichen Regelungsinhalte der Verordnung (EU) 

2018/1999, denn diese ist Grundlage für die Realisierung der Ziele des Übereinkom-

mens von Paris und für den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung zur Schaf-

fung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität31.  

1. Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“  

Der Verordnung ist die Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“ der Kommission an das 

Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitions-

bank32 vorangegangen. Die Kommission bekräftigt darin die Dringlichkeit des Klima-

schutzes, stellt aber sogleich klar, dass sie keine weiteren politischen Maßnahmen plant. 

Die vorgelegte Strategie sollte vielmehr lediglich als richtungsweisend verstanden wer-

den und den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der Union festlegen, damit die 

EU ihren Beitrag zur Verwirklichung der im Übereinkommen von Paris festgelegten Kli-

maziele gewährleisten kann.33  

In den ersten Erwägungsgründen der Verordnung (EU) 2018/1999 wird der ihr zuge-

dachte richtungsweisende Charakter deutlich – wobei zu bedenken ist, dass sie als se-

kundärrechtlicher Unions-Rechtsakt für die Mitgliedstaaten der EU rechtsverbindlich 

ist.34 Jedenfalls solle die Verordnung vornehmlich als Rechtsgrundlage für einen Gover-

nance-Mechanismus dienen, durch den die Zielvorgaben der Energieunion und der Kli-

maschutz verwirklicht werden sollen. Die Energieunion solle die fünf Dimensionen Si-

cherheit der Energieversorgung, Energiebinnenmarkt, Energieeffizienz, Dekarbonisie-

rung sowie Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit umfassen. Die Versorgung 

der Unionsbürger und -unternehmen mit nachhaltiger Energie sei eng mit dem Umwelt-

schutz verbunden. Neben der Treibhausgasreduktion sind die Energieeffizienz sowie die 

Steigerung des Anteils der Energie aus erneuerbaren Quellen wesentliche Eckpfeiler der 

europäischen Klimapolitik.35 Wie aus den Art. 3 und 4 der Verordnung hervorgeht, haben 

die Mitgliedstaaten einen nationalen Energie- und Klimaplan vorzulegen und darin ihre 

 
31 Entspricht dem Europäischen Klimagesetz. 
32 COM(2018) 773 final. 
33 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 4. 
34 Zur Verbindlichkeit von Verordnungen vgl. Art. 288 AEUV, auch: Kotzur in: Geiger / Khan / Kotzur, EUV 
/AEUV (2017), S. 969, Rn. 8. Laut Nettesheim sind Verordnungen das „Europäische Gesetz“, vgl. dazu: 
Nettesheim in: Oppermann / Classen / Nettesheim, Europarecht (2018), S. 124, Rn. 72. Deshalb darf man 
die Verordnung (EU) 2018/1999 wohl als Klimagesetz bezeichnen, wenngleich die EU diesen Terminus 
nicht gebraucht hat. 
35 Vgl. Verordnung (EU) 2018/1999 Erwägungsgründe 1-3, 6. 
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Ziele, Vorgaben und Beiträge für die eben angeführten Dimensionen der Energieunion 

darzulegen. Die Europäische Union gewährt den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umset-

zung der Klimaschutz- und Energieziele also einen gewissen Handlungsspielraum. An 

dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass die Europäische Union ohnehin aufgrund des 

Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung gemäß Art. 5 Abs. 2 EUV nur innerhalb der 

Grenzen der Zuständigkeiten tätig werden darf, die ihr von den Mitgliedstaaten übertra-

gen worden sind. Die Umwelt- und Energiepolitik befindet sich gemäß Art. 4 Abs. 2 lit. e, 

i AEUV in geteilter Zuständigkeit. Deshalb dürfte die EU vermutlich, zumindest rein poli-

tisch betrachtet, aufgrund der Verträge zu einem Konsens mit den Mitgliedstaaten ver-

pflichtet sein. Auch der Art. 194 Abs. 2 UAbs. 2 AEUV beschränkt die EU in ihrer Rege-

lungskompetenz. Demgemäß dürfen die dort genannten Maßnahmen der Energiepolitik 

nicht das Recht eines Mitgliedstaates berühren, die Bedingungen für die Nutzung seiner 

Energieressourcen, seine Wahl zwischen Energiequellen und die allgemeine Struktur 

seiner Energieversorgung zu bestimmen. Bings zufolge verbleibt den Mitgliedstaaten 

damit ein Souveränitätsvorbehalt.36 Aus dieser Beschränkung der Unionskompetenz 

dürfe jedoch nicht geschlossen werden, dass die EU im Bereich der Energiepolitik – und 

damit für einen wichtigen Bereich des Klimaschutzes – keine Kompetenzen zustünden. 

Die Kompetenzen seien lediglich auf andere Rechtsgrundlagen zu stützen.37 Wie in der 

Mitteilung angekündigt, wurde mit der Verordnung nur ein einheitlicher Rahmen geschaf-

fen und keine zusätzlichen Maßnahmen beschlossen. Insofern ist die Europäische Kom-

mission nicht wortbrüchig geworden.  

In der der Verordnung vorangegangenen Mitteilung der Europäischen Kommission zeigt 

diese die Bedeutung der fünf Dimensionen der Energieunion auf: Der Energiesektor ist 

für mehr als 75 % der europäischen Treibhausgasemissionen verantwortlich.38 Demzu-

folge stellt sich die Energiepolitik als wichtigster Grundpfeiler des Klimaschutzes dar. 

Ohne eine Energiewende ist folglich auch kein wirksamer Klimaschutz zu erreichen. Da-

neben hebt die Kommission auch die Rolle der EU für den Treibhauseffekt hervor, indem 

sie verdeutlicht, dass die EU rund 10 % der weltweiten Emissionen verursacht.39 Damit 

ist die Europäische Union hinter China und den USA der drittgrößte Treibhausgasemit-

tent.40 Der Höchststand der Treibhausgasemissionen der EU wurde allerdings bereits 

1979 erreicht und ist seither rückläufig.41 Die Kommission hat einen mehrgleisigen Weg 

 
36 Vgl. Bings in: Streinz, EUV/AEUV (2012), S. 1897, Rn. 40. 
37 Vgl. Epiney in: Niedobitek (Hrsg.), Europarecht (2020), S. 1593, Rn. 44.  
38 Vgl. COM(2018) 773 final, S .7. Im Jahr 2017 verursachte der Energiesektor sogar 80,7 % der Treib-
hausgasemissionen. Vgl. Pressemitteilung Europäisches Parlament: Treibhausgasemissionen nach Län-
dern und Sektoren (Infografik) (2018). 
39 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 5. 
40 Vgl. Pressemitteilung Europäisches Parlament: Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren 
(Infografik) (2018). 
41 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 5. 
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für die Realisierung einer klimaneutralen Wirtschaft vorgeschlagen. Ihr Vorschlag fußt 

auf sieben Bausteinen: Maximierung des Nutzens von Energieeffizienz einschließlich 

Nullemissionsgebäuden, maximale Nutzung von erneuerbaren Energien und von Strom 

für die vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung Europas, Entscheidung für 

saubere, sichere und vernetzte Mobilität, eine wettbewerbsfähige EU-Industrie und die 

Kreislaufwirtschaft als Schlüssel für die Senkung der Treibhausgasemissionen, Entwick-

lung einer adäquaten Netzinfrastruktur und von Netzverbindungen, vollen Nutzen aus 

der Biowirtschaft ziehen und wesentliche CO2-Senken42 schaffen sowie die Beseitigung 

der verbleibenden CO2-Emissionen durch CO2-Abscheidung und -speicherung.43  

Schon bei oberflächlicher Betrachtung dieses Vorschlags der Kommission lässt sich ver-

muten, dass das Ziel eines klimaneutralen Europas nur mit erheblichen Ausgaben um-

gesetzt werden kann. Die Kommission schätzt, dass der für Energiesysteme und der 

dafür notwendigen Infrastruktur aufgewendete Anteil des Bruttoinlandsprodukts von 2 % 

auf 2,8 % steigen müsste, was zunächst nicht wie eine starke Steigerung von Investiti-

onsausgaben anmutet. Die daraus resultierenden jährlichen Mehrausgaben werden je-

doch mit 175 bis 290 Milliarden Euro beziffert.44 Zum Vergleich: der im Jahr der Mitteilung 

(2018) beschlossene Haushalt der Europäischen Union belief sich auf Ausgaben in Höhe 

von ca. 160 Milliarden Euro für Verpflichtungen und 144 Milliarden Euro an Mitteln für 

Zahlungen, insgesamt also auf etwas mehr als 300 Milliarden Euro.45 Klimaschutz ist 

folglich mit immensen Investitionsmehrausgaben verbunden. Es gilt jedoch zu beden-

ken, dass die Folgen des Klimawandels langfristig gesehen die Investitionsausgaben 

deutlich übersteigen würden. Selbst bei Umsetzung der Klimaziele werden, wie bereits 

dargestellt, ca. 180 Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Sollte man es versäumen, 

den Klimaschutz aufgrund von mangelnder Investitionsbereitschaft voranzutreiben, wür-

den zwangsläufig noch deutlich mehr Menschen heimatlos. Offensichtlich würde schon 

das Eintreten dieses einen Szenarios zu horrenden Ausgaben führen, um die Folgen für 

die Betroffenen abzumildern. Dazu käme noch ein steigender Migrationsdruck auf die 

EU, der ebenfalls mit hohen Kosten einhergehen würde. Schon aus finanzmathemati-

scher Sicht stellen sich die kalkulierten Investitionsmehraufwendungen als unabdingbar 

dar.  

 
42 Senken sind Speicherquellen für Kohlenstoffdioxid, wie zum Beispiel Ozeane, Flüsse, Wälder; vgl. etwa 
Eurostat: Jahrbuch 2008 (2008), S. 420. 
43 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 9, 10, 12, 14-17.  
44 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 19. 
45 Vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission: EU-Haushalt 2018, Beschäftigung, Investitionen, 
Migrationsproblematik und Sicherheit (2017). Der Vergleich dient nur der Veranschaulichung, die EU ist 
nicht zur (alleinigen) Tragung der Aufwendungen verpflichtet, vielmehr fällt die Umweltpolitik in die geteilte 
Zuständigkeit, wodurch von einer Mischfinanzierung auszugehen ist. Darüber hinaus konstatiert die Kom-
mission, dass der größte Teil der Investitionen von Privatunternehmern und Haushalten zu tragen sein 
wird; vgl. dazu COM(2018) 773 final, S. 20.  
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Zur Förderung und Mobilisierung von nachhaltigen Investitionen hat die Kommission vor-

geschlagen, im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen46 mindestens 25 % des europäi-

schen Budgets für Klimabelange einzuplanen.47 Die Kommission beleuchtet in ihrer Mit-

teilung auch die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Reduktion der Treib-

hausgasemissionen auf null. Wirtschaftlich gesehen solle sich die Umgestaltung der 

Wirtschaft und Gesellschaft in allen Sektoren positiv auswirken. Durch die bereits umge-

setzten Maßnahmen seien bereits zwischen 1 % und 1,5 % neue Arbeitsplätze entstan-

den. Die Tendenz sei steigend. Dabei können insbesondere im Bauwesen, in der Land- 

und Forstwirtschaft und in den Sektoren der erneuerbaren Energie Arbeitsplatzzu-

wächse verzeichnet werden. Allerdings wird auch eingeräumt, dass die Umgestaltungen 

für Regionen problematisch werden könnten, die wirtschaftlich vom Kohlebergbau48 oder 

der Öl- und Gasförderung abhängig sind. Davon seien hauptsächlich Mitgliedstaaten mit 

niedrigem Einkommen betroffen.49  

Neben etlichen Vorteilen birgt die Umgestaltung der Wirtschaft auf Klimafreundlichkeit 

folglich auch Risiken. Insbesondere Arbeitsplatzverluste und ein damit einhergehender 

Wohlstands- und Kaufkraftverlust könnte die Bereitschaft einiger besonders betroffener 

Mitgliedstaaten und deren Staatsvölkern mindern, sich wirksam am Klimaschutz zu be-

teiligen. Auch die Europäische Kommission verkennt diesen Umstand nicht und postu-

liert deshalb, dass der: „[…] Prozess tief greifender Modernisierung mit Bedacht gesteu-

ert werden [muss], um einen gerechten, sozial tragbaren Übergang für alle im Sinne von 

Inklusion und Solidarität zu gewährleisten.“50 Die Europäische Union und ihre Mitglied-

staaten werden sich intensiv bemühen müssen, dass es nicht nur bei einer floskelhaften 

Formulierung dieses Problems bleibt. Tatsächliche oder auch nur subjektive Verschlech-

terungen des Lebensstandards in der EU müssen verhindert werden, da allen verbindli-

chen Vorgaben zum Trotz nur eine breite Akzeptanz der notwendigen Maßnahmen 

durch die Mitgliedstaaten und deren Bevölkerung zu einer Verwirklichung der Klimaziele 

führen kann. Zwar mögen die Mitgliedstaaten an die Vorgaben der EU und an das Über-

einkommen von Paris gebunden sein, ein Austritt aus der EU und dem Übereinkommen 

von Paris ist jedoch möglich. Bekanntermaßen ist Großbritannien aus der Europäischen 

Union ausgetreten. Somit sind sie auch den Regelungen der EU nicht länger 

 
46 Dient der Sicherstellung, dass die Ausgaben der Union innerhalb der Grenzen der Eigenmittel eine ge-
ordnete Entwicklung nehmen, vgl. dazu Art. 312 AEUV. 
47 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 20 f. 
48 Durch den Kohleausstieg werden auch Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. So schätzt die 
Kohlekommission, dass allein in Deutschland ca. 60.000 Arbeitsplätze entfallen werden. Hier gibt es aller-
dings verschiedene Bemühungen, die betreffenden Arbeitnehmer einer anderen Beschäftigung zuzufüh-
ren. Zum Wegfall der Arbeitsplätze vgl. Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“: Ab-
schlussbericht (2019), S. 52. 
49 Vgl. COM(2018) 773 final, S. 22 f.  
50 COM(2018) 773 final, S. 24. 
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unterworfen. Zudem haben die USA in der näheren Vergangenheit das Übereinkommen 

von Paris gekündigt.51 Auch wenn momentan keine Bestrebungen eines anderen Mit-

gliedstaates ersichtlich sind, dem britischen Beispiel zu folgen, so scheint es dennoch 

nicht völlig ausgeschlossen, dass auch andere Staaten bei großem innerstaatlichem 

Druck – etwa, weil der Klimaschutz als überwiegend negativ und von der EU diktiert 

wahrgenommen wird – einen Austritt zumindest erwägen könnten.  

2. Wesentliche Regelungsinhalte der Verordnung (EU) 2018/1999 

Nachdem die Europäische Kommission mit der eben erläuterten Mitteilung aufgezeigt 

hat, weshalb ein Rechtsrahmen für der Verwirklichung der Europäischen Klimaziele not-

wendig ist, wurde am 11.12.2018 die Verordnung (EU) 2018/1999 erlassen. Wie bereits 

kurz erläutert, soll damit die Verwirklichung der Energiewende und der Ziele des Über-

einkommens von Paris gewährleistet werden. Der Vorschlag der Kommission zur Schaf-

fung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Ver-

ordnung (EU) 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz) nimmt unmittelbar Bezug auf die 

ursprüngliche Verordnung (EU) 2018/1999, die mit demselben Ziel erlassen wurde, wie 

das geplante Europäische Klimagesetz. Einerseits durch die direkte Bezugnahme auf 

diese Verordnung und anderseits aufgrund desselben Telos ist die Verordnung (EU) 

2018/1999 somit wohl als Vorgänger für das Europäische Klimagesetz anzusehen. In-

sofern seien die wesentlichen Inhalte hier kurz dargestellt. 

a. Gegenstand und Geltungsbereich der Verordnung 

Gemäß Art. 1 der Verordnung wird ein Governance-Mechanismus eingerichtet, der sich 

auf langfristige Strategien stützt und vier wesentliche Aufgaben erfüllen soll. Wie bereits 

erwähnt, sollen die energie- und klimapolitischen Vorgaben bis 2030 und die Verpflich-

tungen, die aus dem Übereinkommen von Paris resultieren, durch den Erlass abgesi-

chert werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a). Zudem soll nach lit. b die innereuropäische Zu-

sammenarbeit der Mitgliedstaaten gestärkt werden. Außerdem soll die Verordnung für 

mehr Rechtssicherheit für Investoren sorgen, Anreize für Investitionen setzen, Arbeits-

plätze schaffen und den sozialen Zusammenhalt steigern (lit. d). Der Kommission zu-

folge ist die Energieunion für die Verwirklichung der Klimaziele der bedeutendste Teilbe-

reich, weshalb auch die fünf oben genannten Dimensionen der Energieunion Eingang in 

die Verordnung finden (siehe Art. 1 Abs. 2).  

 
51 Vgl. Pressemitteilung Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: USA kündi-
gen formell Pariser Klimaabkommen (2019). US-Präsident Biden hat allerdings die Rückkehr zum Pariser 
Klimaabkommen verfügt. Ab dem 19.02.2021 wird dieses für die USA wieder in Kraft treten. Vgl. dazu: 
Pressemitteilung der Vereinten Nationen: Der Generalsekretär begrüßt die Rückkehr der USA zum Pariser 
Klimaabkommen und zur Weltgesundheitsorganisation (2021). 
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b. Nationale Energie- und Klimapläne 

Die Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, nationale Energie- und Klimapläne 

zu erlassen (vgl. Art. 1 Abs. 1, Art. 3, 4). Diese beziehen sich gemäß Art. 3 Abs. 1 auf 

einen Zehnjahreszeitraum, müssen aber auch die längerfristigen Perspektiven52 be-

leuchten. Art. 3 Abs. 2 lit. a bis h normiert die Hauptabschnitte, die in den nationalen 

Energie- und Klimaplänen enthalten sein müssen. Demgemäß ist zunächst ein Überblick 

über das Verfahren für den Erlass der Energie- und Klimapläne zu erstellen. Dabei muss 

sichtbar sein, dass eine öffentliche Konsultation sowie die Einbeziehung von Interessen-

trägern stattgefunden haben. Nach lit. b, c und d hat eine Beschreibung der nationalen 

Ziele, Vorgaben und Beiträge im Zusammenhang mit den Dimensionen der Energieun-

ion zu erfolgen. Es ist eine Beschreibung der geplanten Politiken und Maßnahmen im 

Zusammenhang mit den definierten nationalen Zielen, Vorgaben und Beiträgen und dem 

damit verbundenen Investitionsaufwand darzulegen. Darüber hinaus ist noch eine Be-

schreibung der aktuellen Situation der fünf Dimensionen der Energieunion vorzuneh-

men, wobei diese auch in Hinblick auf das Energiesystem und die Emissionen bzw. den 

Abbau von Treibhausgasen aussagekräftig zu sein hat. Notwendigenfalls soll auch dar-

gestellt werden, welche rechtlichen und sonstigen Barrieren für die Verwirklichung der 

nationalen Vorgaben bestehen könnten. Nach lit. f. ist auch eine Folgenabschätzung 

zum Erreichen der festgelegten nationalen Ziele und zum Erreichen des langfristigen 

Ziels des Übereinkommens von Paris beizubringen. Als letzte Hauptbestandteile sind 

eine allgemeine Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang mit den fünf 

Dimensionen der Energieunion aufgrund der geplanten Politiken und Maßnahmen auf-

zunehmen. Ferner ist den nationalen Energie- und Klimaplänen ein Anhang beizufügen, 

der die Methoden und Maßnahmen zur Erfüllung der Energieeinsparungsverpflichtung 

auflistet.  

Damit sollen mit den nationalen Energie- und Klimaplänen hauptsächlich die fünf Dimen-

sionen der Energieunion realisiert werden. 

c. Die fünf Dimensionen der Energieunion  

Die fünf Dimensionen der Energieunion gemäß Art. 4 setzen die Maßstäbe, an denen 

sich die nationalen und somit letztlich auch die regionalen – also die sächsischen – Maß-

nahmen zum Klimaschutz messen lassen müssen. 

 
52 Also den Zeitraum bis 2050; bis zu diesem Jahr soll die EU vollständig klimaneutral sein.  
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aa) Dekarbonisierung  

Gemäß Art. 4 Nr. 1 erläutert jeder Mitgliedstaat das verbindliche nationale Ziel für die 

Treibhausgasemissionen und die festgelegten jährlichen nationalen Obergrenzen ge-

mäß der Verordnung (EU) 2018/842 sowie die Verpflichtungen gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/841 und etwaige weitere Ziele und Vorgaben, einschließlich sektorspezifi-

scher Vorgaben und Anpassungsziele, um die Vorgaben der Energieunion und des 

Übereinkommens von Paris zu erfüllen. Aus Art. 4 Abs. 1 i. V. m. dem Anhang I der 

Verordnung (EU) 2018/842 ergibt sich, dass Deutschland seine Treibhausgasemissio-

nen bis 2030 um 38 %53 reduzieren muss. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten der 

Verordnung (EU) 2018/841 sind unter anderem im Art. 4 i. V. m. Art. 1 der Verordnung 

geregelt. Diese Regelungen verpflichten die Mitgliedstaaten, dass in den Sektoren Land-

nutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft die Emissionen nicht den Abbau 

übersteigen. Zudem muss nach der Verordnung (EU) 2018/1999 bis 2030 der Anteil an 

erneuerbaren Energien 32 % betragen, bis 2022 müssen bereits mindestens 18 % Ge-

samterhöhung des Anteils der Energie zu der Vorgabe von 2030 erreicht sein54, 2025 

43 % und 2027 65 %.  

bb) Energieeffizienz 

Bei der Dimension der Energieeffizienz müssen die nationalen Ziele, Vorgaben und Bei-

träge gemäß Art. 4 lit. b 1 bis 4 mindestens folgenden europarechtlichen Vorgaben ge-

nügen: Bis 2030 muss der nationale Energieeffizienzbeitrag zur Verwirklichung der Ener-

gieeffizienzvorgaben der Union von mindestens 32,5 % erreicht werden. Ferner müssen 

sich Energieeinsparungen beim Energieverbrauch im Zeitraum 2021 bis 2030 feststellen 

lassen und die Richtwerte der langfristigen Strategie für die Renovierung des nationalen 

Bestands an öffentlichen und privaten Wohn- und Nichtwohngebäuden und damit ein-

hergehender geschätzter Energieeinsparungen dargelegt werden. Außerdem ist die zu 

renovierende Gesamtfläche der Gebäude öffentlicher Einrichtungen, die Vorbildcharak-

ter für Energieeffizienz haben sollen, auszuweisen. 

cc) Sicherheit der Energieversorgung 

Die Dimension Sicherheit der Energieversorgung (Art. 4 lit. c) zielt auf eine Diversifizie-

rung der Energiequellen und -versorgung in Drittstaaten mit dem Zweck ab, die Abhän-

gigkeit von Energieeinfuhren zu verringern. Weiterhin sind nationale Ziele für die Erhö-

hung der Flexibilität des Energiesystems und für die Bewältigung von Einschränkungen 

 
53 Allerdings im Vergleich zu 2005 und nicht zu dem sonst angesetzten Referenzwert von 1990. 
54 Der Zielwert der Bundesrepublik Deutschland für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen be-
trug gemäß des Anhanges I der Richtlinie (EU) 2018/2001 für das Jahr 2020 bereits 18 %. Zum Vergleich: 
der Spitzenreiter Schweden hat als Zielwert für den gleichen Zeitpunkt 49 % festgelegt.  
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und Unterbrechungen der Lieferung eines Energieträgers zu erläutern, wodurch die Wi-

derstandsfähigkeit der nationalen Energiesysteme verbessert werden soll. 

dd) Energiebinnenmarkt 

Nach lit. d ist in den nationalen Plänen zu erläutern, welches Maß der Verbundfähigkeit 

der Stromnetze der Mitgliedstaat bis 2030 anstrebt, wobei als Zielvorgabe mindestens 

15 % anzusetzen sind. Zusätzlich sind für die Realisierung der Vorgaben der Energie-

union notwendige Vorhaben für die Stromübertragungs- und Gasfernleitungsinfrastruk-

tur und Modernisierung zu erörtern und nationale Ziele für andere Aspekte des Energie-

binnenmarktes, wie die Erhöhung der Systemflexibilität, intelligente Netze, Speicherung 

oder dezentrale Erzeugung festzuschreiben (vgl. Art. 4 lit. d Nr. 2, 3). 

ee) Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

Mit der fünften und letzten Dimension sind gemäß lit. e Nr. 1, 2 Ziele für öffentliche und 

private Forschung im Zusammenhang mit der Energieunion und, soweit vorhanden, na-

tionale Ziele für 2050 im Zusammenhang mit der Förderung von Technologien für sau-

bere Energie zu erläutern. 

3. Weitere Regelungsinhalte 

Neben diesen wesentlichen die Energieunion betreffenden Vorgaben wurden in der Ver-

ordnung noch weitere Regelungen getroffen, unter anderem Verfahrensvorschriften für 

die Festlegung der Beiträge der Mitgliedstaaten zu den Dimensionen der Energieunion 

und zu Berichtspflichten.  

Die Art. 7 bis 13 präzisieren, wie und auf welchen Grundlagen beruhend die nationalen 

Energie- und Klimapläne zu erstellen sind und bis wann diese der Kommission als Ent-

wurf zu übergeben sind. Gemäß Art. 9 Abs. 2 bewertet die Kommission die Entwürfe und 

spricht gegebenenfalls Empfehlungen aus. Diese ergehen in Hinblick auf das Ambitions-

niveau der Ziele, die Vorgaben und Beiträge für die gemeinsamen Ziele der Energieun-

ion und die Politiken und Maßnahmen mit Bezug zu den Zielen auf der Ebene des Mit-

gliedstaates und der Union. Darüber hinaus können sich die Empfehlungen auch auf 

möglicherweise zusätzlich erforderliche Politiken und Maßnahmen oder auch auf Wech-

selbeziehungen zwischen den geplanten Politiken und Maßnahmen innerhalb einer Di-

mension und zwischen verschiedenen Dimensionen der Energieunion beziehen. Gemäß 

den Art. 10 und 11 ist außerdem der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu eröffnen, an der 

Ausarbeitung der Entwürfe mitzuwirken. Zudem ist ein Dialog über klima- und energie-

politische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten, damit sich Interessenträger und 

die Allgemeinheit aktiv einbringen können. Mit diesen Vorschriften versucht die 
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Europäische Union sicherzustellen, dass jeder Interessierte die energie- und klimapoliti-

sche Entwicklung in seinem Mitgliedstaat mitgestalten kann. Aus gesetzgeberischer und 

politischer Sicht der Europäischen Union scheint die Aufnahme derartiger Regelungen 

in die Verordnung durchaus sinnvoll. Hiermit soll sehr wahrscheinlich die Akzeptanz und 

in der Folge die Bereitschaft zur Mitwirkung an den Energie- und Klimazielen der EU auf 

allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen maximiert werden. Ob dieser mutmaß-

lich beabsichtigte Zweck der EU durch die Beteiligungsmöglichkeit erreicht wird, ist frag-

lich. Insbesondere dass sich Organisationen der Zivilgesellschaft und die Allgemeinheit 

(vgl. Art. 9) intensiv an dem Dialog und der Entwicklung des Entwurfes der nationalen 

Energie- und Klimapläne beteiligen, erscheint zumindest in der Bundesrepublik Deutsch-

land illusorisch.55  

Neben den nationalen Energie- und Klimazielen hat jeder Mitgliedstaat eine Langfrist-

Strategie mit einer Perspektive von mindestens 30 Jahren zu erstellen, die als Beitrag 

zu der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris, die Treibhaus-

gasemissionen zu verringern, den Abbau der Gase durch Senken zu verbessern und die 

Erderwärmung auf unter 2 ºC zu halten, dienen soll. Außerdem soll die Langfrist-Strate-

gie einen Beitrag für ein schnellstmöglich zu erreichendes Gleichgewicht zwischen anth-

ropogenen Emissionen und dem Abbau von Treibhausgasen durch Senken sowie für 

ein energieeffizientes und auf erneuerbaren Energien beruhendes Energiesystem (vgl. 

Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 lit. a bis d) darstellen. Die Art. 17 bis 27 normieren unter-

schiedliche Berichtspflichten für die Mitgliedstaaten. Etwa ist der Kommission gemäß 

Art. 17 Abs. 1 alle zwei Jahre ein Fortschrittsbereich zum Stand der Durchführung der 

nationalen Energie- und Klimapläne vorzulegen. Unter anderem aus Art. 34 Abs. 1 ergibt 

sich, wie die Kommission vorzugehen gedenkt, falls die Ziele der Energieunion nicht 

erfüllt werden. Demgemäß spricht die Kommission dem Mitgliedstaat Empfehlungen 

aus, um die Verwirklichung der Ziele der Energieunion sicherzustellen. Ob in diesem Fall 

eine rechtlich unverbindliche Empfehlung tatsächlich zur Verwirklichung beitragen 

würde, bleibt fraglich.  

  

 
55 Dem Auszug aus dem Datenreport 2018 des Statistischen Bundesamtes zufolge waren im Jahr 2016 in 
Deutschland ca. 38 % der Befragten stark oder sehr stark an Politik interessiert, wobei das Interesse in 
den vergangenen Jahren bereits deutlich gestiegen ist. Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt / Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Hrsg.): Datenreport 2018 (2018), S. 350. Dieser Anteil ist den-
noch eher gering. Außerdem partizipiert mit Sicherheit nicht jeder Interessierte auch aktiv am politischen 
Geschehen.  
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III. Energie- und Klimaplan der Bundesrepublik Deutschland 

Um den Stand der Klimabemühungen bewerten und etwaige Handlungsbedarfe für den 

Freistaat Sachsen ermitteln zu können, ist nun zu untersuchen, welche nationalen Vor-

gaben die Bundesrepublik Deutschland in ihrem integrierten Energie- und Klimaplan ge-

troffen hat.56  

1. Dekarbonisierung  

Die europarechtliche Vorgabe verpflichtet Deutschland, wie erläutert, zu einer Treib-

hausgasreduktion in Höhe von 38 % im Vergleich zum Jahr 2005. Darüber hinaus hat 

Deutschland sich laut des nationalen Energie- und Klimaplans im Energiekonzept der 

Bundesregierung das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 

bis zum Jahr 2030 um 55 % zu senken. Das Ziel sei mit dem Klimaschutzprogramm 

2030 nochmals bestätigt worden.57 Als Beitrag zur Vorgabe der EU, den Anteil an erneu-

erbaren Energien um mindestens 32 % zu erhöhen, hat Deutschland bis zum Jahr 2030 

eine Erhöhung des nationalen Anteils an Energie aus erneuerbaren Quellen auf 30 % 

festgesetzt.58 

2. Energieeffizienz  

Als nationalen Energieeffizienzbeitrag zur Verwirklichung der Energieeffizienzvorgaben 

der Union von mindestens 32,5 % bis 2030 hat die Bundesrepublik Deutschland ein 

Energieeffizienzziel von 30 % beschlossen. Die Bundesregierung sieht diesen Beitrag 

als ausreichend an und stellt als Beleg den Vergleich an, dass zum Erreichen des euro-

päischen Energieeffizienzziels der europaweite Primärenergieverbrauch59 um 18,5 % 

gesenkt werden müsste; der geplante deutsche Beitrag übersteigt diesen Wert folglich.60 

Der Ansicht der Bundesregierung ist nicht zu widersprechen, allerdings sollte sich 

Deutschland auch teils ambitioniertere Ziele als die Mindestvorgaben der EU setzen, da 

Deutschland einer der wohlhabendsten und bestentwickelten Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union ist und die Bundesrepublik demzufolge wohl auch eine Vorbildfunktion 

im Klimaschutz einnehmen sollte. 

 
56 Der Energie- und Klimaplan wird hier jedoch nur in Hinblick auf eventuell abweichende generelle natio-
nale Ziele und Vorgaben der Dimensionen der Energieunion untersucht, da die Dimensionen der Energie-
union den wesentlichen Regelungsinhalt der Verordnung (EU) 2018/1999 darstellen. Auf die Politiken und 
Maßnahmen wird nachfolgend nicht eingegangen. Für Politiken und Maßnahmen vgl. Integrierter Nationa-
ler Energie- und Klimaplan (2020), S. 72 ff. 
57 Vgl. Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan (2020), S. 45. 
58 Vgl. ebd. S. 46. 
59 Primärenergie ist die Energie, die aus natürlichen Quellen, wie Kohle oder Rohöl, gewonnen wird. Vgl. 
Energieglossar des Statistischen Amtes der Europäischen Union (o. D.). 
60 Vgl. Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan (2020), S. 54. 
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3. Sicherheit der Energieversorgung 

Diese Dimension der Energieunion nimmt augenscheinlich eine weniger bedeutende 

Rolle innerhalb der fünf Dimensionen der Energieunion ein. Für die Bundesrepublik 

Deutschland ist sie jedoch durchaus wichtig, denn das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie gibt an, dass über 70 % der Primärenergie importiert wird.61 Dadurch ergibt 

sich eine starke Abhängigkeit von externen Energieproduzenten. Zur Gewährleistung 

einer ständigen Energieversorgung wurde das Energiewirtschaftsgesetz erlassen, wel-

ches im Falle der Erdgasversorgung vorrangig die Gasversorgungsunternehmen zur Si-

cherstellung der Gasversorgung verpflichtet.62 Zur Ölkrisenvorsorge wurde dem Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie zufolge das Erdölbevorratungsgesetz erlassen, 

das eine Bevorratung von Erdöl für Krisenfälle vorsieht. Hinsichtlich der Stromversor-

gung sei Deutschland neben Dänemark eines der Länder mit der stabilsten Stromver-

sorgung. Die permanente Versorgung werde durch die Einbindung in europäische 

Strommärkte sowie Kapazitätsreserven sichergestellt.63 Der Ausstieg aus der Kohle- und 

Atomenergie soll durch erneuerbare Energien kompensiert werden. Die Versorgung 

solle durch verschiedene Maßnahmen, wie etwa durch die Weiterentwicklung des euro-

paweiten Strommarktes oder auch durch Gaskraftwerke und Speicher für Strom aus er-

neuerbaren Energien, gewährleistet werden.64 

4. Energiebinnenmarkt 

Wie eben erläutert, wird über 70 % des deutschen Energiebedarfes durch Importe ab-

gedeckt. Weiterhin hat Deutschland bei der Dimension der Sicherheit der Energiever-

sorgung bereits dargelegt, dass ein europaweiter Strommarkt zur künftigen Stromver-

sorgung unverzichtbar sein wird. Somit verwundert es nicht, dass Deutschland bestrebt 

ist, den europäischen Binnenmarkt für Strom zu stärken.65 Die Union hat bis 2030 eine 

Verbundfähigkeit von mindestens 15 % gefordert. Ehrgeizigere Pläne seitens der Bun-

desrepublik sind erkennbar, quantitative Zielvorgaben werden aber nicht genau ausge-

führt. So heißt es im nationalen Energie- und Klimaplan lediglich, dass die Bundesregie-

rung die Vorgaben unterstützt und neue Interkonnektoren66 im Bau und in Planung sind 

 
61 Vgl. ebd. S. 57. 
62 Vgl. ebd. 
63 Vgl. ebd. S. 58. 
64 Vgl. ebd. 
65 Vgl. ebd. S. 61. 
66 Interkonnektoren sind grenzüberschreitende Stromleitungen, die die Übertragungsnetze verbinden. Vgl. 
Newsletter Energiewende des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: Was ist eigentlich ein „In-
terkonnektor“? (2017). 
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und Deutschland dadurch „seine grenzüberschreitende Transportkapazität bis 2030 er-

höhen [wird] wie kein zweites Land in Europa.“67  

5. Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

Hierzu ist dem Energie- und Klimaplan zu entnehmen, dass die öffentliche Forschungs-

förderung durch das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung gesteuert wird. 

Die Energieforschung orientiere sich an den Zielen der Bundesregierung und verfolge 

drei Ziele. Innovative Lösungen zur Energiewende werden als Hauptziel definiert, der 

Fokus liege bei Technologien zur Effizienzsteigerung und Integration erneuerbarer Ener-

gien in den Nachfragesektoren. Als weitere Ziele werden die Stärkung des Industriestan-

dortes Deutschland sowie die gesamtgesellschaftliche Risikovorsorge durch vielfältige 

Technikoptionen für den Transformationsbereich im Energiebereich ausgegeben.68  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Deutschland mit seinem integrierten nationalen 

Energie- und Klimaplan den Verpflichtungen der Verordnung (EU) 2018/1999 nachkom-

men wird und zum Teil sogar darüberhinausgehende Beiträge zum Klimaschutz an-

strebt. 

IV. Vorschlag zur Änderung des bestehenden Klimagesetzes  

Am 04.03.2020 hat die Europäische Kommission den Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlamentes und des Rates zur Schaffung des Rahmens für die Verwirk-

lichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 unter-

breitet. Die vorgeschlagene Verordnung bezeichnet die Kommission als „Europäisches 

Klimagesetz“. Diese Bezeichnung verwendet sie zum ersten Mal. Allerding wurden mit 

der Verordnung 2018/1999 bereits verbindliche Klimavorgaben festgesetzt, sodass die-

ses ebenso als Klimagesetz anzusehen ist.69 Die wichtigste Änderung des vorgeschla-

genen Klimagesetzes im Vergleich zu den bisherigen Vorschriften ist, dass gemäß Art. 

2a Abs. 1 als verbindliche Klimazielvorgabe der Union bis 2030 die Senkung der Net-

totreibhausgasemissionen um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 gelten 

soll.70 Die Staats- und Regierungschefs haben sich einer Pressemitteilung der Bundes-

regierung zufolge diesem Ziel der Kommission bereits angeschlossen. Das Europapar-

lament muss jedoch noch zustimmen.71  

 
67 Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan (2020), S. 61. 
68 Vgl. ebd. S. 69. 
69 Nachfolgend bezieht sich der Begriff „Klimagesetz“ jedoch nur auf den Vorschlag der Kommission vom 
04.03.2020.  
70 Vgl. COM(2020) 563 final, S. 5 f.  
71 Vgl. Pressemitteilung der Bundesregierung: Einigung auf Haushalt und Klimaschutz (2020). 
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1. Mitteilung „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030“ 

Mit der Mitteilung „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030“ an das Europäische 

Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-

schuss der Regionen legt die Kommission dar, weshalb das bestehende Klimaziel 2030 

ihrer Ansicht nach verschärft werden muss. Die Kommission beginnt ihre Argumentation 

damit, dass der Klimawandel „die entscheidende Herausforderung unserer Zeit“ sei und 

mittlerweile von neun von zehn befragten Unionsbürgern als ernstes Problem wahrge-

nommen werde. Die Kommission wolle nun, dass seitens der Europäischen Union wei-

tere Maßnahmen ergriffen werden.72 In der Mitteilung „Ein sauberer Planet für alle“ hatte 

die Kommission bereits darauf aufmerksam gemacht, dass Klimaschutz mit hohen In-

vestitionskosten einhergeht. Aus der neuen Mitteilung geht hervor, dass sich die Euro-

päische Union an diesen Kosten beteiligen wird. Mit dem Aufbauprogramm „Next Gene-

ration EU“ und dem Finanzrahmen für 2021 bis 2027 stünden Gesamtmittel von 1,8 Bil-

lionen Euro zur Verfügung.73 Die Kommission schlug in der Mitteilung „Ein sauberer Pla-

net für alle“ vor, 25 % des Budgets für Klimabelange zu verplanen. Nunmehr sollen min-

destens 30 % der Gesamtmittel dafür vorgesehen werden.74 Demgemäß müssten min-

destens 540 Milliarden Euro des Mehrjährigen Finanzrahmens für 2021 bis 2027 und 

des Aufbauprogrammes für den Klimaschutz bereitgestellt werden.  

Die vorgeschlagene Verschärfung der Treibhausgasreduktion begründet die Kommis-

sion damit, dass die aktuell verbindlichen Regelungen der EU nicht ausreichen, um die 

Ziele für 2050 zu erreichen und die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris 

zu erfüllen. Bei der Umsetzung der bestehenden Vorschriften könnten die Treibhaus-

gase bis 2050 nur um 60 % reduziert werden – geplant ist aber Klimaneutralität. Zudem 

habe es sich in den Sektoren Landwirtschaft und Verkehr sowie bei Gebäuden als 

schwierig erwiesen, die Emissionen zu senken. Die Maßnahmen müssen auch deshalb 

in allen Bereichen verstärkt werden, um Klimaneutralität zu erreichen.75 Der Kommission 

zufolge bedürfe es zur Verwirklichung der Treibhausgasreduktion um 55 % verschiede-

ner Beiträge der jeweiligen Sektoren. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Stromsek-

tor solle sich von aktuell 32 % auf mindestens 65 % bis 2030 erhöhen. Durch den Um-

stieg auf mehr erneuerbare Energien würden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Mit-

tels Stroms aus erneuerbaren Energien könne auch die Dekarbonisierung in anderen 

Sektoren vorangetrieben werden.76 Der Gebäudesektor etwa verursache derzeit ca. 

36 % der europäischen Treibhausgasemissionen, insbesondere durch das Heizen mit 

 
72 Vgl. COM(2020) 562 final, S. 1. 
73 Vgl. ebd. 
74 Vgl. ebd. S. 4. 
75 Vgl. ebd. S. 2 f. 
76 Vgl. ebd. S. 9 f. 
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Kohle oder Öl. Die Kommission sieht: „großes Potenzial für kosteneffiziente Emissions-

reduktionen“ und fordert daher mindestens eine Verdopplung der Modernisierungsquote, 

die derzeit bei 1 % liegt.77 Weiterhin fordert die Kommission, dass der Anteil an erneuer-

baren Energien im Verkehrssektor von 6 % auf 24 % steigen muss und die Bemühungen 

zur Dekarbonisierung im Straßen-, Luft-, Schienen- und Schiffsverkehr generell erhöht 

werden müssen. Bis 2030 sollen Personenkraftwagen 50 % weniger Treibhausgase im 

Vergleich zu den Vorgaben für 2021 ausstoßen, was die Kommission durch den zuneh-

menden Verkauf von Elektrofahrzeugen und künftig zu erwartendem Antrieb durch Was-

serstoff als realistisch einschätzt.78 Damit dieses Ziel der schadstoffarmen Fortbewe-

gung realisiert werden kann, müsste allerdings erheblich in die Verbesserung der Ent-

wicklung der Batterien von Elektrofahrzeugen investiert werden. Derzeit erreichen Elek-

trofahrzeuge nicht dieselben Reichweiten wie herkömmliche Personenkraftwagen, es 

gibt wenige elektrische Ladesäulen und das Laden dauert im Vergleich zum Tanken we-

sentlich länger. So gab es Ende 2019 in Deutschland nur ungefähr 220.000 zugelassene 

elektrisch angetriebene Fahrzeuge und 21.000 elektrische Ladesäulen.79  

Die ebenfalls klimaschädlichen Methan-, Distickstoffoxid- und F-Gasemissionen sollen 

durch Maßnahmen im Energie- und Abfallsektor und in der Landwirtschaft verringert 

werden. Im Energiesektor sollen durch geringere Produktion und weniger Transport von 

Öl, Gas und Kohle auch die dabei entstehenden Methanemissionen eingespart wer-

den.80 Für den Klimaschutz kommt auch den Senken eine wichtige Rolle zu. Wie er-

wähnt, können unter anderem der Boden und Wälder Kohlenstoffdioxid aufnehmen und 

sogar umwandeln. Deshalb fordert die Kommission einen stärkeren Waldschutz, eine 

nachhaltigere Waldbewirtschaftung sowie eine Aufforstung und bessere Bodenbewirt-

schaftung, um die Klimaziele zu erreichen.81  

Aus der Mitteilung ergibt sich insgesamt, dass die Kommission in nahezu jedem denk-

baren Bereich der Wirtschaft eine Verschärfung bestehender Vorgaben sowie die Schaf-

fung neuer Maßnahmenpakete als notwendig ansieht, um das Ziel der Klimaneutralität 

2050 zu erreichen. Dazu müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % statt 

der bisher anvisierten 40 % gesenkt werden. Eine besondere Rolle kommt dabei, wie 

schon in der Verordnung (EU) 2018/1999 betont wurde, dem Energiesektor zu.  

 
77 Vgl. ebd. S. 10. 
78 Vgl. ebd. S. 10-12. 
79 Vgl. Bundesregierung: Masterplan Ladeinfrastruktur, Mehr Ladestationen für Elektroautos (2019). Hier-
nach sollen bis 2030 10 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen und 1 Million Ladestationen vorhanden sein.  
80 Vgl. COM(2020) 562 final, S. 12 f. 
81 Vgl. ebd. S. 13 f.  
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2. Wesentliche Regelungsinhalte des vorgeschlagenen Klimagesetzes 

Aus dem Titel „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 

des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verord-

nung (EU) 2018/1999 (Europäisches Klimagesetz)“ lässt sich bereits der Zweck des Vor-

schlages ableiten. Wie schon die Verordnung (EU) 2018/1999 soll das Europäische Kli-

magesetz richtungsweisend sein und sicherstellen, dass die EU ihre Klimaziele und den 

Beitrag für das Übereinkommen von Paris erreicht. Die Kommission bekräftigt diese Ab-

sicht in der Begründung für den Vorschlag: „Er soll eine Richtung vorgeben, indem ein 

Pfad zur Klimaneutralität festgelegt wird. Außerdem sollen Sicherheit vermittelt und das 

Vertrauen darin gestärkt werden, dass die EU sich für Unternehmen, Arbeitnehmer, In-

vestoren und Verbrauchern [sic!] ebenso engagiert wie für Transparenz und Rechen-

schaftspflicht und so Wohlstand und Beschäftigung fördert.“82 Der Kommission ist auch 

bewusst, dass die Klimaschutzbemühungen der EU allein nicht ausreichen werden, um 

dem Klimawandel entgegenzuwirken. Deshalb will sie auch international für stärkere An-

strengungen und ambitioniertere Zielvorgaben werben.83 Zwar kann die Europäische 

Union den nicht unionsangehörigen Staaten keine verbindlichen Vorgaben aufgeben, für 

die Verwirklichung der Klimaschutzziele wird es jedoch dringend notwendig sein, dass 

sich die EU für die weltweite Verschärfung der Klimavorgaben einsetzt. Als wohl über-

zeugendstes Argument dafür könnte sie hervorheben, dass sich Klimafreundlichkeit und 

wirtschaftliches Wachstum keineswegs ausschließen. Wie die Kommission aufzeigt, 

wurden in den Jahren 1990 bis 2018 die Treibhausgasemissionen europaweit um 23 % 

gesenkt, die Wirtschaft aber ist im gleichen Zeitraum um 61 % gewachsen.84  

Der Verordnungsvorschlag selbst enthält unter Berücksichtigung des Änderungsvor-

schlages vom 17.09.202085 zwölf Artikel. Die Art. 2 und 2a stellen sich dabei als wich-

tigste Vorschriften dar. Art. 2 Abs. 1 legt verbindlich fest, dass die Treibhausgase und 

deren Abbau bis spätestens 2050 ausgeglichen sein müssen und die Emissionen 

dadurch auf netto null reduziert sein müssen. Aus Abs. 3 geht hervor, dass die klimapo-

litische Vorgabe der Verordnung (EU) 2018/1999 überprüft werden und auf die Möglich-

keit einer Emissionsreduktion für 2030 um 50 bis 55 % hin untersucht werden soll. Dieser 

Untersuchung hat sich der Änderungsvorschlag zum Verordnungsvorschlag ange-

schlossen. Die Kommission begehrt demzufolge die Aufnahme des Art. 2a, der in seinem 

 
82 COM(2020) 80 final, S. 2. 
83 Vgl. ebd. S. 4. 
84 Vgl. ebd. S. 2. Die Kommission legt jedoch nicht dar, dass Klimaschutz das wirtschaftliche Wachstum 
positiv beeinflusst. Der europäische Wohlstand ist sicher nicht aufgrund der angestrebten Klimaneutralität 
gewachsen, ggf. wäre das Wachstum ohne derartige Vorschriften sogar höher ausgefallen. Jedenfalls ge-
nügt die Aussage der Kommission aber als Beleg dahingehend, dass trotz der Treibhausgasreduktion ein 
beträchtlicher Wirtschaftszuwachs stattgefunden hat.  
85 COM(2020) 563 final. 
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Abs. 1 als verbindliche Klimazielvorgabe bis 2030 eine Reduktion der Nettotreibhaus-

gasemissionen von mindestens 55 % gegenüber 1990 ausweist. Der Kommission soll 

mit Art. 3 Abs. 1 die Befugnis übertragen werden, einen europäischen Zielpfad festzule-

gen, wie die Klimaneutralität realisiert werden soll. Gemäß Abs. 3 lit. d wird bei der Fest-

legung des Zielpfades unter anderem die Energieeffizienz sowie die Sicherheit der Ener-

gieversorgung berücksichtigt, wodurch auch hier erneut die Bedeutung der Dimensionen 

der Energieunion für den Klimaschutz unterstrichen wird. Mit den Art. 5 und 6 soll die 

Kommission ermächtigt werden, sowohl die gemeinsamen Fortschritte aller Mitgliedstaa-

ten bei der Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität (vgl. Art 5 Abs. 1 lit. a) als auch 

die nationalen Maßnahmen der Energie- und Klimapläne in Hinblick auf dieses Ziel zu 

bewerten (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a, b). Darüber hinaus wünscht die Kommission gemäß 

Art. 8 auch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, um sich über bewährte Verfahren aus-

zutauschen und um Maßnahmen zu ermitteln. Wie schon bei der Erarbeitung der natio-

nalen Energie- und Klimapläne ist nach Art. 11 dafür wieder ein Dialog über klima- und 

energiepolitische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten.  

3. Zusammenfassung 

Abschließend ist vergleichend festzustellen, dass mit der Mitteilung „Mehr Ehrgeiz für 

das Klimaziel Europas bis 2030“ und dem Vorschlag für das Europäische Klimagesetz 

keine Neuausrichtung der europäischen Energie- und Klimapolitik einhergeht. Vielmehr 

soll durch das Klimagesetz die Erfüllung der Klimaschutzziele der Union sichergestellt 

werden. Dafür bedarf es der Reduktion der Emissionen um 55 % statt der bisher ver-

bindlichen 40 %. Jeder Sektor soll dafür zusätzliche Emissionseinsparungen beitragen. 

Eine besondere Rolle kommt dabei den mit der Verordnung (EU) 2018/1999 festgeleg-

ten Verpflichtungen der fünf Dimensionen der Energieunion zu, da durch diese der 

Hauptteil der europäischen Treibhausgasemissionen verursacht wird.  

Nachfolgend werden ausgewählte energie- und klimapolitische Maßnahmen des Frei-

staates Sachsen dahingehend untersucht, ob sie den aktuellen Vorgaben zu den fünf 

Dimensionen der Energieunion sowie den eventuell abweichenden Vorgaben des natio-

nalen Energie- und Klimaplans entsprechen. Darüber hinaus sollen konkrete Handlungs-

bedarfe in Hinblick auf die vorgeschlagene und durch die Staats- und Regierungschefs 

bereits angenommene Verschärfung der Klimaziele ermittelt werden. Dazu seien die für 

den Freistaat wesentlichen europäischen – eventuell durch Bundesrecht konkretisierten 

– Vorgaben noch einmal zusammengefasst: Die Treibhausgasemissionen sind um 55 % 

im Vergleich zu 1990 zu senken. Der Bestand natürlicher Senken muss mindestens er-

halten, bestenfalls aber erhöht werden. Die Energieeffizienz muss um 30 % gesteigert 

werden. Der Anteil erneuerbarer Energien am Energiesystem soll mindestens 30 % 
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betragen, die Sicherheit der Energieversorgung soll dabei jederzeit gewährleistet sein 

und die Verbundfähigkeit der Stromnetze soll mindestens 15 % betragen. Außerdem 

muss bis spätestens 2050 Klimaneutralität erreicht werden und bis dahin somit ein Aus-

gleich zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasemissionen und deren Abbau erzielt 

werden. 

C. Umsetzung der Klimaziele im Freistaat Sachsen  

Im Vorfeld der eigentlichen Untersuchung der Handlungsbedarfe stellt sich die Frage 

nach dem derzeitigen Ist-Zustand im Freistaat Sachsen.  

I. Der Ist-Zustand 

Im Jahr 2016 wurden durch die Bundesrepublik Deutschland 893.852.000 Tonnen CO2-

Äquivalente ausgestoßen. Auf den einzelnen Bundesbürger heruntergerechnet ergibt 

dies einen Pro-Kopf-Ausstoß von 10,85 Tonnen CO2-Äquivalente für 2016. Der Freistaat 

Sachsen hat davon 52.101.000 Tonnen CO2-Äquivalente verursacht, also 12,76 Tonnen 

je Einwohner.86 Damit liegt Sachsen über dem Bundesdurchschnitt. 2015 brachte die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Entwurf für ein Gesetz zur Förderung des 

Klimaschutzes in Sachsen in den Landtag ein. Darin begehrte sie im § 4 Abs. 1 unter 

anderem, dass bis zum Jahr 2025 die Treibhausgasemissionen pro Einwohner auf 10 

Tonnen im Jahr verringert werden.87 Somit hätte sich der Freistaat Sachsen verpflichten 

können, seine Treibhausgasemissionen auf den bundesdeutschen Durchschnitt abzu-

senken. Der Gesetzesentwurf wurde aber nur von den Abgeordneten der Parteien DIE 

LINKE sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützt und von daher mit 30 zu 85 Stim-

men abgelehnt.88  

Im europäischen Vergleich wird ersichtlich, dass der Freistaat Sachsen allein für mehr 

Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, als die einzelnen Mitgliedstaaten Zypern, 

Dänemark, Estland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Slowenien oder die 

Slowakei im Jahr 2018 und nur knapp weniger Emissionen verursacht als Schweden 

oder Finnland.89 Auch wenn dem Vergleich zwei unterschiedliche Jahre zugrunde gelegt 

sind und die Einwohnerzahl und die vorherrschenden Wirtschaftssektoren keine 

 
86 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Treibhausgasemissionen (o. D.). 
87 Vgl. Sächsischer Landtag: Gesetzentwurf, 6. Wahlperiode, Drucksache 6/3024 vom 09.10.2015, S. 5. 
88 Vgl. Plenarprotokoll 6/77 der 77. Sitzung des Sächsischen Landtages vom 05.09.2018, S. 7267-7268, 
7322.  
89 Vgl. Pressemitteilung Europäisches Parlament: Treibhausgasemissionen nach Ländern und Sektoren 
(Infografik) (2018). 
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Berücksichtigung finden, so lässt sich dennoch feststellen, dass der Freistaat Sachsen 

eine nicht unerhebliche Menge an Treibhausgasen emittiert.  

1. Föderale Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Klimaschutzes 

Will man in der Bundesrepublik Deutschland politische oder gesetzliche Handlungsbe-

darfe einzelner Bundesländer ermitteln, ist zunächst immer klärungsbedürftig, ob dem 

jeweiligen Bundesland auf den betreffenden Gebieten überhaupt eigene Regelungskom-

petenzen zustehen. Grund hierfür ist die grundgesetzlich festgelegte Kompetenzvertei-

lung zwischen dem Bund und den Ländern. Gemäß Art. 30 GG obliegt den Ländern 

grundsätzlich die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen 

Aufgaben, soweit das Grundgesetz nichts Gegenteiliges bestimmt. Den Ländern steht 

auch die Gesetzgebungskompetenz zu, soweit diese Kompetenz nicht dem Bund verlie-

hen wird (vgl. Art. 70 Abs. 1 GG). Bei der Gesetzgebung ist nach den Art. 71 und 72 GG 

zwischen der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes und der konkurrierenden Ge-

setzgebung zwischen Bund und Ländern zu unterscheiden. Der Klima- oder Umwelt-

schutz ist weder in den Katalog der Gebiete der ausschließlichen Gesetzgebung gemäß 

Art. 73 GG noch in den der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Art. 74 GG unmittel-

bar aufgenommen worden. Die Aufnahme des Klimaschutzes in einen der beiden Kata-

loge würde die Frage der Zuständigkeit wahrscheinlich ohnehin nicht hinreichend ab-

grenzen können, denn aus dem Begriff „Klimaschutz“ per se lassen sich keine Maßnah-

men ableiten. Klimaschutz ist vielmehr ein Querschnittsthema und strahlt in verschie-

dene Gebiete der Gesetzgebung ein. So unter anderem in die Nr. 14 – Erzeugung und 

Nutzung von Kernenergie – des Art. 73 Abs. 1 GG aber auch in das Recht der Wirtschaft, 

dem gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG unter anderem der Bergbau, die Industrie und die 

Energiewirtschaft angehören.  

Eine eindeutige Zuordnung für Klima- und Umweltbelange lässt sich aus dem Grundge-

setz nach alledem nicht feststellen. Die Tatsache, dass Klima- und Umweltpolitik dem 

Grundgesetz nach nicht der ausschließlichen Bundesgesetzgebung zugewiesen sind, 

dürfte zur Folge haben, dass die Länder eigene Gesetzgebungskompetenzen haben, 

soweit die getroffenen Regelungen keinen Bundesgesetzen zuwiderlaufen.90 Der Bund 

selbst hat bereits in wesentlichen Teilgebieten des Klimaschutzes Gesetze erlassen, wie 

das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, das Gesetz zur Einsparung von 

Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Ge-

bäuden oder das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung. 

Daneben wurde Ende 2019 das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) erlassen. Im § 9 Abs. 

 
90 Selbst wenn sie es täten, würde Bundesrecht das Landesrecht brechen, vgl. dazu Art. 31 GG.  
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1 KSG wird die Bundesregierung verpflichtet, dass mindestens nach jeder Fortschrei-

bung des Klimaschutzplans ein Klimaschutzprogramm zu beschließen ist. Nach Abs. 3 

werden dafür in einem öffentlichen Konsultationsverfahren Länder, Kommunen, Wirt-

schaftsverbände, zivilgesellschaftliche Verbände sowie die Wirtschaftsplattform Klima-

schutz und wissenschaftliche Begleitgremien der Bundesregierung einbezogen. Der 

Bund ist somit bestrebt, auch landesspezifische Gegebenheiten zu berücksichtigen und 

damit vermutlich auch sicherzustellen, dass Bund und Länder zumindest grundsätzlich 

gemeinsame Interessen im Bereich der Klimapolitik verfolgen. §14 Abs. 1 KSG ermäch-

tigt die Länder, unbeschadet der Vereinbarkeit mit Bundesrecht eigene Klimaschutzge-

setze zu erlassen.91 Nach Abs. 2 sollen der Bund und die Länder in geeigneter Form 

zusammenarbeiten, um die Ziele des KSG zu erreichen. Der Bund verlangt demzufolge 

explizit eine Länderbeteiligung zur Verwirklichung der deutschen Klimaziele. Das Recht 

der Wirtschaft, der Straßenverkehr und das Kraftfahrwesen, die Abfallwirtschaft und die 

Luftreinhaltung, der Naturschutz und die Landschaftspflege sowie die Bodenverteilung 

und Raumordnung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11, 22, 24, 29, 30, 31 GG) dürften diejenigen 

grundgesetzlich verankerten Gebiete der konkurrierenden Gesetzgebung sein, in denen 

der Klimaschutz am ehesten zu verorten ist. Gemäß Art. 72 Abs. 2 GG hat der Bund 

unter anderem beim Recht der Wirtschaft das Gesetzgebungsrecht, sofern die Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet dies erforderlich macht. Dazu 

zählt auch die Energiewirtschaft, der Bergbau und die Industrie, wozu bereits Bundesre-

gelungen bestehen. Sachsen hat in diesem für den Klimaschutz bedeutendsten Bereich 

deshalb eher keine eigenen Gesetzgebungskompetenzen. Auch für die Abfallwirtschaft 

(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) und für die Luftreinhaltung und den Lärmschutz 

(Bundesimmissionsschutzgesetz) gibt es bereits Bundesgesetze. Die gesetzgeberische 

Tätigkeit des Freistaates ist somit hauptsächlich auf den Erlass abweichender Reglun-

gen für den Naturschutz, die Bodenverteilung und die Raumordnung gemäß Art. 72 Abs. 

3 Nr. 2-4 GG beschränkt.  

2. Maßnahmen des Freistaates Sachsen 

Die bisher vom Freistaat Sachsen ergriffenen und geplanten Maßnahmen müssen sich 

vornehmlich an den oben dargestellten Zielvorgaben der fünf Dimensionen der Energie-

union, den dazu ergangenen Vorgaben im integrierten nationalen Energie- und Klima-

plan der Bundesrepublik und dem Ziel der Senkung der Treibhausgasemissionen um 

55 % bis 2030 im Vergleich zu 1990 messen lassen. Wenngleich das Europäische Kli-

magesetz auch noch nicht beschlossen sein mag, so gilt das vorgenannte Ziel dennoch 

bereits verbindlich für die Bundesrepublik Deutschland. Dies ergibt sich aus § 3 Abs. 1 

 
91 Der Freistaat Sachsen hat bisher kein Klimaschutzgesetz erlassen. 
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KSG. Demgemäß gilt bis 2030 eine Minderungsquote der Treibhausgasemissionen von 

mindestens 55 % im Vergleich zum Referenzjahr 1990. Nach Abs. 3 wird dieses Klima-

schutzziel nach oben korrigiert, falls zur Erfüllung europäischer oder internationaler Kli-

maschutzziele höhere nationale Klimaschutzziele erforderlich werden. Eine Absenkung 

der Klimaschutzziele ist ausgeschlossen. 

a. Geplante Maßnahmen der 7. sächsischen Legislaturperiode 

Im derzeitigen Koalitionsvertrag des Freistaates Sachsen ist ein Kapitel zu Energie und 

Klimaschutz enthalten. Die Regierungsparteien bekennen sich darin zu den Klimazielen 

des Übereinkommens von Paris und dem Ziel der Europäischen Union zur Treibhaus-

gasneutralität bis 2050 und zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis 

2038. Sachsen solle Energieland bleiben und werde zur Umsetzung der Klimaziele bei-

tragen. Daneben solle der Klimaschutz als Staatsziel in die Landesverfassung aufge-

nommen werden.92 Allein daraus resultiert keine Verpflichtung der Staatsregierung zu 

ehrgeizigeren Klimabemühungen. Die Aufnahme in die sächsische Verfassung hätte 

weitgehend deklaratorische Wirkung93. Dennoch ist die Verankerung in der Verfassung 

positiv zu bewerten. Ein moderner, zukunftssicherer Staat wird aufgrund der mit dem 

Klimawandel einhergehenden Risiken langfristig keine andere Wahl haben, als sich für 

den Schutz des Klimas und der Umwelt zu engagieren. Der Freistaat würde sich dazu 

bekennen, dass er diese Notwendigkeit erkannt hat und dementsprechend konsequent 

agieren wird.  

Mit dem Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien einen umfangreichen Ka-

talog zur Verbesserung des Klimaschutzes aufgegeben. Sofern erforderlich, wird der 

Landtag demnach zur Verwirklichung der klimapolitischen Ziele ein Klimaschutzgesetz 

erlassen. Des Weiteren soll ein sächsischer Masterplan „Energie und Klimaschutz“ be-

schlossen werden, der das Klimaschutzprogramm des Bundes ergänzen soll. Dem 

Landtag soll mindestens zweimal ein Fortschrittsbericht vorgelegt werden, mit dem so-

wohl die Entwicklung der Treibhausgasemissionen nachvollzogen als auch eine Bewer-

tung der Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen durchgeführt werden kann.94 Die 

Koalitionspartner wollen die Beteiligung verschiedener Interessengruppen an der 

Klimapolitik vorantreiben und auch Schüler für die Bedeutung des Klimawandels 

 
92 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 37.  
93 Gemäß Art. 13 der Verfassung des Freistaates Sachsen hat das Land jedoch die Pflicht, die in der Ver-
fassung niedergelegten Staatsziele anzustreben und sein Handeln danach auszurichten. Zwar sind die 
Staatsziele keine einklagbaren Rechte, insbesondere die Behörden des Freistaates wären aber an die 
Verwirklichung des Staatszieles gebunden. So ist die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe etwa auch 
an den Staatszielen auszurichten. Damit hätte die Aufnahme des Staatszieles „Klimaschutz“ keine aus-
schließlich deklaratorische Wirkung.  
94 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 37. 
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sensibilisieren. So sollen Schulen in ihrem klimapolitischen Engagement gestärkt, der 

klimapolitische Dialog mit jungen Menschen fortgesetzt werden und auch Kommunen 

sollen sich einbringen können und unterstützt werden, sich den Folgen des Klimawan-

dels anzupassen.95 Auch die Koalitionspartner verkennen nicht, dass sich die erneuer-

baren Energien als fundamental für die Verwirklichung der Klimaziele erweisen. Dem-

entsprechend soll das Energie- und Klimaprogramm angepasst werden und die Voraus-

setzungen dafür geschaffen werden, dass der Freistaat Sachsen nach dem Ende der 

Braunkohleverstromung seinen Stromverbrauch vollständig durch erneuerbare Energien 

decken kann. Das Energie- und Klimaprogramm soll sich daran orientieren, dass bis 

2030 jährlich zusätzlich 10 Terrawattstunden96 aus erneuerbaren Energien gewonnen 

werden.97 Die Energieeffizienz müsse steigen, der Freistaat wolle die Bürger, Kommu-

nen und Unternehmen dabei unterstützen und notwendigenfalls die Bundesprogramme 

mit Landesmaßnahmen ergänzen. Außerdem solle eine effiziente Gebäudeenergiever-

sorgung von Immobilien des Freistaates ermöglicht werden.98  

Eine der fünf Dimensionen der Energieunion, einer der Grundpfeiler zu Verwirklichung 

der Klimaziele, ist die Sicherheit der Energieversorgung. Auch innerhalb dieser Dimen-

sion plant Sachsen tätig zu werden. Hierzu geht aus dem Koalitionsvertrag hervor, dass 

die Erzeugung und der Verbrauch von Strom besser vernetzt werden sollen. Photovol-

taikanlagen sollen gefördert und bestehende Speichertechnologien ausgebaut werden. 

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt weiterhin, ein Kompetenzzentrum für Wasserstoff- 

und Brennstofftechnologie zu gründen und die Forschung zu Technologien rund um den 

Wasserstoff voranzutreiben.99 Die sächsischen Regierungsparteien würden bei der Um-

setzung dieser ausgewählten Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag in nahezu allen 

Dimensionen der Energieunion tätig werden100 und dadurch jedenfalls einen Beitrag zu 

den europäischen Klimazielen leisten.  

Neben den Dimensionen der Energieunion stellen natürliche Senken einen weiteren 

Grundpfeiler zur Verwirklichung der Klimaziele dar. Wälder nehmen innerhalb der Sen-

ken eine herausragende Stellung ein, denn Bäume speichern nicht nur CO2, sondern 

sind sogar auf Kohlenstoff zur Photosynthese angewiesen. Als „Abfallprodukt“ wird Sau-

erstoff freigesetzt. Im Jahr 2017 waren in den deutschen Wäldern 57.591 Kilotonnen 

 
95 Vgl. ebd. S. 37 f. 
96 Zum Vergleich: Im Jahr 2010 hatte die Landeshauptstadt Dresden einen Stromverbrauch von 2.526 
GWh, was umgerechnet 2,526 TWh entspricht. Vgl. dazu Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 
der Landeshauptstadt Dresden 2030 (2012), S. 22. 
97 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 38. 
98 Vgl. ebd. S. 38 f. 
99 Vgl. ebd. S. 40.  
100 Bis auf die Dimension „Energiebinnenmarkt“. Die Zielvorgabe der Verbundfähigkeit der Stromnetze un-
ter den Mitgliedstaaten zu erreichen, dürfte jedoch der Bundeszuständigkeit unterliegen.  
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CO2-Äquivalente gespeichert.101 Wie ausgeführt, hat Sachsen im Jahr 2016 52.101.000 

Tonnen CO2-Äquivalente102 verursacht. Die Wälder auf dem Staatsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland haben folglich mehr Kohlenstoffdioxid gespeichert als der Freistaat 

in einem Jahr emittiert. Dies unterstreicht die Bedeutung des Waldes als natürliche 

Senke. Die sächsische Koalition verpflichtet sich, den Baumbestand zu erhöhen und bis 

2030 mindestens 50 Millionen Bäume zu pflanzen.103 Wie viel CO2 dadurch genau ge-

speichert werden wird, lässt sich nur ungenau errechnen, da die entscheidenden Para-

meter – Pflanzdichte und Baumart – nicht bekannt sind. Den Bayerischen Staatsforsten 

zufolge speichert ein Hektar Wald mit einem mittleren Alter von 55 Jahren ca. 10,6 Ton-

nen Kohlenstoffdioxid pro Jahr.104 Die Pflanzdichte hängt unter anderem von der Baum-

art ab, beträgt in Sachsen aber maximal 13.333 Bäume und mindestens 833 Bäume je 

Hektar.105 Ausgehend von einem sich aus diesen Zahlen ergebenden Durchschnitts von 

7.083 Bäumen je Hektar, würde in Sachsen mit der Pflanzung von 50 Millionen Bäumen 

somit 7.059 Hektar neuer Wald entstehen. Dieser könnte wiederum zukünftig mindes-

tens 74.825,4 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr speichern, was einer zusätzlichen Ab-

sorption von 0,145 % Kohlenstoffdioxid im Vergleich zum Ausstoß in Sachsen im Jahr 

2016 entsprechen würde.106 Ein ähnlicher Wert lässt sich unter Bezugnahme auf die 

Ergebnisse der zweiten Bundeswaldinventur, die in den Jahren 2001 und 2002 durch-

geführt wurde, errechnen. Laut dieser wuchsen in Sachsen ca. 3,4 Milliarden Bäume auf 

einer Waldfläche von 512.000 Hektar.107 Ausgehend davon würde sich ein Baumbestand 

von 6.640 Bäumen je Hektar ergeben und damit würden mit dem Aufforstungsprogramm 

7.530 Hektar neuer Wald entstehen, der insgesamt ungefähr 79.819 Tonnen CO2 auf-

nehmen könnte.  

Die geplanten klima- und energiepolitischen Maßnahmen sind geeignet, einen Beitrag 

zu den europäischen Klimazielen zu leisten. Jedoch bleibt abzuwarten, wie viele dieser 

Maßnahmen in der laufenden Legislaturperiode letztendlich tatsächlich umgesetzt wer-

den können. Maßgeblich wird es darauf ankommen, inwieweit die Staatsregierung in der 

Umsetzung des Koalitionsvertrages aufgrund der derzeit grassierenden SARS-CoV-2-

Pandemie zurückgeworfen wird. Im Zusammenhang mit der Bewertung des Ist-Zustan-

des stehen – insbesondere auch wegen der Ungewissheit, ob der Koalitionsvertrag 

 
101 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nati-
onen und dem Kyoto-Protokoll 2019 (2019), S. 588. 
102 Entspricht 52.101 Kilotonnen. 
103 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 85 f. 
104 Vgl. Bayerische Staatsforsten: Multitalent: Was leisten eigentlich unsere Wälder? (o. D.). 
105 Vgl. Staatsbetrieb Sachsenforst: Walderneuerung und Erstaufforstung (2016), Tabelle 1, S. 10. 
106 Die tatsächliche Wirkung der Aufforstung scheint zunächst ernüchternd zu sein, der prozentuale Bei-
trag dieser wird sich jedoch durch die allgemein zu erwartende Reduktion der Treibhausgasemissionen 
durch andere Maßnahmen erhöhen. Zudem könnte das Aufforstungsprogramm problemlos erweitert wer-
den. 
107 Vgl. Broschüre des Landesforstpräsidiums Sachsen: Der Wald in Sachsen (o. D.), S. 2. 
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überwiegend oder in Gänze umgesetzt werden kann – die bereits umgesetzten und be-

schlossenen Maßnahmen im Fokus. 

b. Bereits umgesetzte und beschlossene Maßnahmen 

Bei der nachfolgenden Darstellung handelt es sich um eine Auswahl der umgesetzten 

und beschlossenen Maßnahmen, die den größten messbaren Beitrag zu der Verwirkli-

chung der deutschen und europäischen Klimaziele vermuten lassen.  

aa) Der Energie- und Klimaplan für Sachsen 

Die Koalitionspartner haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Energie- 

und Klimaplan für Sachsen 2012 aus dem Jahr 2013 fortzuschreiben und so an den 

aktuellen Stand der Klimaziele anzugleichen. Der Klima- und Energieplan ist derzeit als 

das zentrale Regelwerk des Freistaates Sachsen anzusehen. Seinerzeit hat der Frei-

staat damit seine energie- und klimapolitischen Ziele definiert und zur Verwirklichung 

dieser einen separaten Maßnahmenplan erstellt. Auch wenn der Plan von 2013 stammt 

und aufgrund der seitdem vielgestaltigen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und 

der nationalen und vor allem europäischen Vorgaben mittlerweile teilweise überholt sein 

dürfte, soll er scheinbar weiterhin als Leitfaden für die Ausrichtung der sächsischen 

Klimapolitik fungieren. Andernfalls wäre seine Fortschreibung und Weiterentwicklung 

nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden.  

Gleich zu Beginn werden die energie- und klimapolitischen Eckpunkte Sachsens darge-

stellt. Insgesamt legt sich das Energie- und Klimaprogramm auf zwölf Schwerpunkte fest. 

Dazu zählen etwa Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit in Deutschland und Europa, Effizienz 

auf allen Ebenen, Stabilität durch heimische Energieträger oder auch technologieoffene 

Forschung und Entwicklung.108 Die Parallelen zu den – damals europarechtlich noch 

nicht verbindlich festgelegten – fünf Dimensionen der Energieunion sind ohne Weiteres 

erkenntlich. Die (damalige) sächsische energie- und klimapolitische Ausrichtung scheint 

mit der heutigen der Europäischen Union im Kern zu kongruieren. Im weiteren Verlauf 

des Energie- und Klimaplans werden Ziele der Staatsregierung formuliert109, die in dem 

dazu ergangenen Maßnahmenplan aufgegriffen und mit konkreten Maßnahmen hinter-

legt werden. Der Maßnahmenplan selbst soll seiner Präambel nach mindestens alle zwei 

Jahre fortgeschrieben werden.110 Bisher scheint dieser Zielsetzung jedoch nicht 

 
108 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr / Sächsisches Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 (2013), S. 1-3. 
109 Vgl. beispielsweise Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 (2013), S. 34, 40. 
110 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr / Sächsisches Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): Maßnahmenplan zum Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 
(2013), S. 2. 
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nachgekommen worden zu sein, mithin gelten noch die 2013 festgelegten Maßnahmen 

und Zielgrößen. Die Maßnahmen zu den Zielen sind ihrerseits jeweils Kategorien – wie 

beispielsweise Bereitstellung von Instrumenten, Initiierung/Unterstützung von Strukturen 

und Kompetenzen, finanzielle Förderung von investiven Maßnahmen, Umsetzung der 

staatlichen Vorbildwirkung oder Forschungsvorhaben / Modell- und Demonstrationsver-

fahren – untergeordnet.111 

Zu Beginn werden übergreifende Maßnahmen formuliert. So sollen etwa ein Energiebei-

rat, eine Landesinitiative „Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe“, Arbeitskreise für 

„Energienetze“ und „Energiespeicher“ gegründet und die Zusammenarbeit mit Verbän-

den der Energiewirtschaft gestärkt werden. Die erneuerbaren Energien sollen gefördert, 

die Netzentgelte gestaltet und Rahmenbedingungen für effiziente Braunkohlenutzung 

entwickelt werden.112 

Als erstes Einzelziel wird die Steigerung der Energieeffizienz ausgewiesen. Dazu sollen 

künftig 30 % des Stromanteils aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen stammen, der Ener-

gieverbrauch der Haushalte um 15 % gesenkt und 25 % weniger fossile Brennstoffe in 

Haushalten verbraucht werden. Zudem soll der Heizenergieverbrauch der Staatsliegen-

schaften um 18 % gesenkt und die Energieproduktivität von Industrie, Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen und sonstiger Kleinverbraucher verbessert werden.113 Als vielverspre-

chende Maßnahmen sind Programme zur Förderung von Baumaßnahmen an Gebäuden 

mit integrierten Energie- und Klimaschutzaspekten, Modellvorhaben zu energieeffizien-

ten Stadtquartieren, Pilotvorhaben zum betrieblichen und kommunalen Energiemanage-

ment und bedarfsgerechter ÖPNV und Güterverkehr zu nennen. Außerdem sollen be-

triebliche Anlagen, Einrichtungen und Prozesse optimiert, Gebäude mit Niedrigenergie-

standard errichtet und Gebäude energetisch saniert werden. Der Staat selbst will die 

eigenen Gebäude optimieren und energetische Standards über gesetzliche Vorgaben 

hinaus für staatliche Liegenschaften prüfen.114 Die Steigerung der Energieeffizienz als 

Ziel des Freistaates würde zur Dekarbonisierung durch den geringeren Verbrauch fossi-

ler Brennstoffe in Haushalten beitragen. Gleichzeitig würde ein Beitrag zu den Energie-

effizienzzielen der Union, insbesondere durch die energetische Sanierung und den Bau 

von Gebäuden mit Niedrigenergiestandard, geleistet werden. Die energetische Sanie-

rung wird, wie oben ausgeführt, explizit von der EU gefordert. Die Mitgliedstaaten müs-

sen sogar eine langfristige Strategie für die Renovierung der nationalen Gebäude vor-

weisen, sodass sich eine hohe Sanierungsquote und auch die Gebäudeoptimierung 

 
111 Vgl. bspw. ebd. S. 6, 8 f., 20. 
112 Vgl. ebd. S. 4 f.  
113 Vgl. ebd. S. 6. 
114 Vgl. ebd. S. 6-9. 
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staatlicher Liegenschaften über die gesetzlichen Vorgaben hinaus in den Augen der EU 

als sehr wertvoller Beitrag erweisen dürfte.  

Einen weiteren Eckpunkt der sächsischen Energie- und Klimapolitik markiert die zu-

kunftsfähige Gestaltung des Energiesystems. Dafür sollen 28 % des verbrauchten Stro-

mes aus erneuerbaren Energien stammen, die Braunkohle zukunftsfähig energetisch 

genutzt werden und Potenziale für erneuerbare Energien erschlossen werden. Zusätz-

lich sollen Strom- und Gasnetze effizient ausgebaut werden.115 Die Maßnahmen reichen 

hier von der Erstellung eines Energieberichtes und der raumordnerischen Sicherung 

energiepolitischer Ziele, der Initiierung regionaler Energie- und Klimaschutzkonzepte 

und eines Tages der Erneuerbaren Energien bis hin zur Förderung von investiven Maß-

nahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, energieeffizienter Wärme- und Kältever-

sorgung und zur Nutzung erneuerbarer Energien bei staatlichen Liegenschaften.116 Die 

eben beschriebenen Maßnahmen lassen sich drei Dimensionen der Energieunion zu-

ordnen. Die Nutzung von mehr erneuerbaren Energien führt automatisch zur Verringe-

rung des Einsatzes von fossilen Brennstoffen, womit die Dimension der Dekarbonisie-

rung berührt ist. Außerdem ist die Sicherheit der Energieversorgung betroffen, da die EU 

hierbei unter anderem eine Diversifizierung der Energiequellen fordert. Dieser Forderung 

würde durch den Ausbau erneuerbarer Energien nachgekommen werden. Zuletzt könnte 

ein Beitrag zum Energiebinnenmarkt geleistet werden, indem beim geplanten Ausbau 

des Strom- und Gasnetzes die technischen Voraussetzungen für die Erhöhung der Ver-

bundfähigkeit geschaffen werden. 

Das letzte energiepolitische Ziel ist, die Leistungsfähigkeit der Energieforschung auszu-

bauen und die Wettbewerbsfähigkeit und Exportkraft des Energiesektors zu stärken.117 

Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Profilierung von Universitäten und Hochschu-

len, durch die Auslobung eines Sonderpreises im Bereich der Energietechnologien aber 

auch durch die Entwicklung innovativer Technologien und Produkten in Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen. Der Staat möchte seiner Vorbildwirkung durch die Nut-

zung dieser Technologien bei staatseigenen Liegenschaften gerecht werden.118 Die 

Energieforschung ist der Dimension Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

zuzuordnen. Die Stärkung der Exportkraft könnte, je nach der für den Export zur Verfü-

gung stehenden Menge der Energie, einen großen Beitrag für den Energiebinnenmarkt 

 
115 Vgl. ebd. S. 10. 
116 Vgl. ebd. S. 10-12. 
117 Vgl. ebd. S. 13.  
118 Vgl. ebd. S. 13 f.  
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leisten. Über kurze Strecken könnte Energie in die sächsischen Nachbarländer Polen 

und in die Tschechische Republik geliefert werden.  

Auch klimapolitisch wurden zunächst übergreifende Maßnahmen beschlossen. Zum Bei-

spiel soll eine landesweite Analyse und Bewertung der Vulnerabilität durch den Klima-

wandel durchgeführt, Kosten des Klimawandels ermittelt und gesundheitliche Folgen 

durch Klimaänderungen abgeschätzt werden. Zudem soll auf internationale Vegetations-

programme hingewirkt und Rahmenbedingungen für Förderprogramme festgesetzt wer-

den.119 

Die Beobachtung und Analyse der Klimaentwicklung und die Bereitstellung der daraus 

gewonnenen Erkenntnisse wird als erstes konkretes Ziel festgeschrieben. Aus der bis-

herigen Klimaentwicklung sollen Trends abgeleitet werden und Klimaprojektionen insbe-

sondere mit dem Schwerpunkt auf künftige Extremereignisse sollen weiterentwickelt 

werden. Die Verwirklichung soll mit der Weiterentwicklung eines bundesländerübergrei-

fenden Informationssystems, der Vernetzung wichtiger Akteure im Klimanetzwerk Sach-

sen und dem Ausbau der länder- und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polen 

und der Tschechischen Republik sichergestellt werden.120 

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Vulnerabilität der Sektoren gegenüber dem Klima-

wandel zu ermitteln und daraus entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln.121 

Die Maßnahmen beschränken sich beinahe komplett auf die Bereitstellung von Instru-

menten wie zum Beispiel die Entwicklung von Maßnahmen zur Vorbeugung gesundheit-

licher Schäden, einem Klimamonitoring für Sachsen, der Anpassung der Waldbewirt-

schaftung und der Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen im Tourismus.122 Die Be-

obachtung und Analyse der Klimaentwicklung sowie die Ermittlung der Vulnerabilität der 

Sektoren gegenüber dem Klimawandel hilft, den Klimawandel besser zu verstehen und 

könnte als Forschungsbeitrag dienen, um daraus Maßnahmen abzuleiten.  

Die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist zusammen mit der Steigerung der Ener-

gieeffizienz und der zukunftsfähigen Ausgestaltung des Energiesystems das wichtigste 

Ziel des Energie- und Klimaprogrammes. Bis 2020 sollten die Kohlenstoffdioxidemissio-

nen um 25 % im Gegensatz zu 2009 gesenkt werden. Auch sollen Treibhausgassenken 

geschützt und entwickelt werden.123 Hierfür soll eine Aufforstungsstrategie erstellt und 

eine Quantifizierung der Wirkung des Waldes als natürliche Senke durchgeführt werden. 

 
119 Vgl. ebd. S. 15 f. 
120 Vgl. ebd. S. 17. 
121 Vgl. ebd. S. 18. 
122 Vgl. ebd. S. 18 f. 
123 Vgl. ebd. S. 21. 
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Das Ziel soll weiterhin durch diverse Forschungsvorhaben, wie Projekte zu nachwach-

senden Rohstoffen und Bioenergie und durch die Förderung von investiven Maßnah-

men, wie die Emissionsminderung in der Tierhaltung oder die Renaturierung von Moo-

ren, realisiert werden.124 Die geplante Reduktion der Treibhausgasemissionen um 25 % 

ist als erster Schritt zur Verwirklichung des Zielwertes der Dekarbonisierung anzusehen. 

Mit einem letzten Ziel will die Staatsregierung die Zusammenarbeit mit Forschungsein-

richtungen im Bereich der Klimaforschung vertiefen und Energie- und Klimafragen zum 

Inhalt vorschulischer, schulischer und außerschulischer Bildung machen.125 Auch hierin 

ist ein Beitrag zur Dimension Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu sehen. 

Sachsen ist Standort angesehener Universitäten, die in der Lage sind, Technologien zu 

entwickeln und Ursachenforschung in Hinblick auf den Klimawandel zu betreiben. 

Der Energie- und Klimaplan stimmt folglich mit den Kernzielen der Europäischen Union 

überein und wird mit seinen Maßnahmen einen Beitrag zu den fünf Dimensionen der 

Energieunion leisten. Positiv fällt auf, dass die Staatsregierung für Liegenschaften des 

Freistaates Sachsen Maßnahmen getroffen hat und somit bestrebt ist, Vorbildwirkung zu 

entfalten. Der Freistaat setzt darüber hinaus auf eine sinnvolle Kombination von For-

schung, Bereitstellung von Instrumenten und finanzieller Förderung. Kritisch anzumer-

ken ist, dass in dem Maßnahmenplan eine Vielzahl von Maßnahmen aufzufinden sind, 

die zum Großteil selbst noch umfassende Planung benötigen. Es handelt sich folglich 

teilweise nur um die Anreihung verschiedener Vorschläge, die wohl kaum als konkrete 

Maßnahmen gelten können. Wünschenswert wäre gewesen, die Maßnahmen inhaltlich 

konturierter zu erläutern und ihnen vermehrt Kennziffern, wie etwa eine verbindliche pro-

zentuale Vorgabe der energetisch zu sanierenden Gebäuden pro Jahr, zuzuweisen. 

Dadurch hätte eine stärkere Selbstbindung an die Klima- und Energieziele erreicht wer-

den können, womit vermutlich auch eine raschere Umsetzung einhergegangen wäre. 

Nichtsdestotrotz spiegelt der Maßnahmenplan eindeutig wider, dass Sachsen seinen 

Beitrag zur Verwirklichung der europäischen Klima- und Energiepolitik zu erfüllen ver-

sucht. 

bb) Der Kohleausstieg 2038 

Das Bekenntnis der Staatsregierung im Koalitionsvertrag, die Kohleverstromung schritt-

weise zu senken und bis spätestens 2038 komplett einzustellen, ist keine sächsische 

Maßnahme.126 Die Verpflichtung dazu ergibt sich vielmehr aus dem 

 
124 Vgl. ebd. S. 21-23. 
125 Vgl. ebd. S. 24. 
126 Bezogen auf den reinen Beschluss zum Kohleausstieg und der dazu ergangenen Gesetzgebung. 
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Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG). Jedoch wird der Kohleausstieg einen 

immensen Einfluss auf die Treibhausgasbilanz des Freistaates haben und regional letzt-

lich auch von ihm zu realisieren sein, weshalb der Kohleausstieg mit in die Betrachtung 

aufzunehmen ist. Gemäß § 2 Abs. 1 KVBG ist eine schrittweise Reduzierung vorgese-

hen. Der Abs. 2 konkretisiert die Reduzierung und schreibt verbindlich vor, dass bis 2022 

noch je 15 Gigawatt Braun- und Steinkohle, bis 2030 noch 8 Gigawatt Stein- und 9 Gi-

gawatt Braunkohle und nach 2030 gar keine Braun- und Steinkohle mehr verstromt wer-

den dürfen. In der Anlage 2 des Gesetzes sind die Stilllegungszeiträume der einzelnen 

Braunkohleanlagen abgebildet. Die sächsischen Braunkohlekraftwerke Boxberg, Lip-

pendorf und Schwarze Pumpe müssen zu unterschiedlichen Zeitpunkten stillgelegt wer-

den. Boxberg wird in zwei Etappen, zur Hälfte bis spätestens 31.12.2029 und zur ande-

ren Hälfte bis spätestens 31.12.2038, Lippendorf bis spätestens 31.12.2035 und 

Schwarze Pumpe bis spätestens 31.12.2038 stillgelegt. Der Bund hat im Zuge des 

KVBG das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) erlassen. Damit soll gemäß § 1 

Abs. 1 InvKG die unterschiedliche Wirtschaftskraft ausgeglichen und das wirtschaftliche 

Wachstum gefördert werden. Das Fördervolumen beträgt 14 Milliarden Euro, wovon 

nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 InvKG 25,2 % auf Sachsen entfallen, insgesamt also 3,528 Milli-

arden Euro.  

Strukturell gesehen stellt der Ausstieg aus der Kohleverstromung den Freistaat Sachsen 

vor große Herausforderungen. Im Lichte des sächsischen Beitrages zu den nationalen 

und europäischen Klimazielen ist die Beendigung der Kohleverstromung jedoch mit Ab-

stand als wirksamste Maßnahme zu qualifizieren. Besonders deutlich wird dieser Um-

stand mit Blick auf die im Emissionskataster des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie erstellte Grafik und den Internetauftritt des Freistaates 

Sachsen. Daraus geht hervor, dass Kohlenstoffdioxid in Sachsen 93 % der Treibhaus-

gase verursacht.127 Auf seiner Internetseite gibt der Freistaat an, dass 52 % dieser Treib-

hausgasemissionen aus der Braunkohleverstromung stammen.128 Wird der Ausstieg aus 

der Kohleverstromung bis spätestens 2038 vollständig realisiert, werden die Treibhaus-

gasemissionen des Freistaates Sachsen folglich mehr als halbiert. Der Kohleausstieg 

wird sich auf mehrere Klimaziele der EU auswirken. Allem voran werden die Treibhaus-

gasemissionen massiv gesenkt. Zudem wird durch den Verzicht auf die Kohleverstro-

mung ein deutlicher Anstieg des Anteils von erneuerbaren Energien bei der Stromerzeu-

gung zu verzeichnen sein. Dies wirkt sich auf die Sicherheit der Energieversorgung aus, 

da der Energiesektor stärker diversifiziert werden wird. Außerdem werden im 

 
127 Vgl. Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Emissionskataster (o. D.). 
128 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): 
Treibhausgase (o. D.). 
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Zusammenhang mit erneuerbaren Energien sicher noch neue Technologien zu entwi-

ckeln und bestehende fortzuentwickeln sein, wodurch der Freistaat Sachsen wieder in 

der Dimension Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit tätig werden könnte.  

cc) Weitere Maßnahmen 

Das Kernstück der sächsischen Energie- und Klimapolitik ist der Energie- und Klimaplan. 

Die wichtigste Maßnahme überhaupt ist der Kohleausstieg. Darüber hinaus hat der Frei-

staat noch eine Reihe weiterer Maßnahmen vorzuweisen, wobei einige aus dem Ener-

gie- und Klimaplan stammen und ausgestaltet worden sind, allerdings sind auch neue 

Vorhaben umgesetzt worden. Im Folgenden seien einige dieser in aller Kürze vorgestellt. 

Auf die genaue Ausgestaltung soll es dabei nicht ankommen, da nicht unmittelbar ab-

sehbar ist – anders als beim Kohleausstieg – wie sich der Beitrag im Einzelnen auswir-

ken wird.  

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat eine Suchma-

schine eingerichtet129, mit deren Hilfe Verbraucher regionale Anbieter für verschiedene 

Lebensmittelerzeugnisse finden können. Damit unterstützt man nicht nur die lokalen 

Marktteilnehmer, sondern trägt auch zu einer Minderung der Emissionen bei, denn regi-

onal produzierte Lebensmittel müssen nicht auf langem Wege zum Endverbraucher 

transportiert werden. Der Freistaat stellt seinen Bürgern damit ein einfaches Instrument 

zur Verfügung, mit dem jeder ohne großen eigenen Aufwand einen Beitrag zum Klima-

schutz leisten kann.  

Die Sächsische Aufbaubank bietet das Förderprogramm „KfW - Energieeffizient Sanie-

ren“ an. Gefördert werden sowohl Privatpersonen als auch Wohnungsunternehmen und 

Wohnungsgenossenschaften. Der Zweck der Förderung besteht in der Minderung des 

Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes von Gebäuden zu Wohnzwecken und in der Energieein-

sparung. Gefördert werden neben der Sanierung zu Effizienzhäusern auch Einzelmaß-

nahmen wie Wärmedämmung von Wänden, Erneuerung von Fenstern oder auch die 

Optimierung bestehender Heizungsanlagen. Bei der Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 

können bis zu 40 % des Förderbetrages mit einem Tilgungszuschuss gefördert werden, 

Einzelmaßnahmen werden mit 20 % bezuschusst.130  

 
129 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Heimische Lebensmittel und 
regionale Gartenbauerzeugnisse finden (o. D.). 
130 Vgl. Sächsische Aufbaubank: KfW-Energieeffizient Sanieren (o. D.). 
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Auch der energieeffiziente Bau wird durch die Sächsische Aufbaubank mittel des Pro-

grammes „KfW - Energieeffizient Bauen“ gefördert. Der Tilgungszuschuss beträgt in Ab-

hängigkeit von der Art des Effizienzhauses 15 % bis 25 %.131 

Zur Förderung der Elektromobilität132 hat das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr den Kompetenzatlas Elektromobilität Sachsen herausgegeben. Darin wer-

den Unternehmen, Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie politische 

Akteure und Verbände ausgewiesen, deren Tätigkeitsfeld auf dem Gebiet der Elektro-

mobilität angesiedelt ist. Martin Dulig zufolge bietet der Kompetenzatlas einen Überblick 

über das Netzwerk von Unternehmen in der Elektromobilität und soll den Leser inspirie-

ren, selbst in dem Netzwerk aktiv zu werden.133 Der Freistaat Sachsen wollte gemäß des 

Energie- und Klimaplanes in verschiedenen Bereichen innerhalb seiner eigenen Liegen-

schaften eine Vorbildfunktion erfüllen. Ein nennenswertes Beispiel dazu ist auf einem 

Flyer des Staatsministeriums der Finanzen abgedruckt: Der Freistaat möchte 500 Lade-

säulen für elektrisch betriebene Dienstfahrzeuge der sächsischen Behörden bauen. Be-

reits 2022 soll der Bau der 500 Ladesäulen abgeschlossen sein.134 Als weitere vorbildli-

che staatliche Maßnahme ist der Energieeffizienzbericht des Staatsbetriebes Immobi-

lien- und Baumanagement zu nennen. Darin werden unter anderem die Kohlenstoffdi-

oxid-Emissionen der Liegenschaften aufgezeigt.135 Dem Ausblick des Berichtes nach 

beabsichtigt der Staatsbetrieb, dass ab 2023 ausschließlich Ökostrom zur Medienver-

sorgung genutzt werden soll und zudem ein Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen 

soll.136 

Auch bei Betrachtung der weiteren Maßnahmen ist festzustellen, dass der Freistaat 

Sachsen den Klimaschutzzielen der Europäischen Union nachkommt. Die bestehenden 

Förderprogramme für die energetische Sanierung und den energieeffizienten Bau von 

Gebäuden sind attraktiv ausgestaltet, sodass dadurch gleichzeitig die Treibhaus-

gasemissionen von Wohngebäuden gesenkt und die Sicherheit der Energieversorgung 

sowie die Energieeffizienz gesteigert werden können. Mit der Förderung der Elektromo-

bilität können Erfolge in Hinblick auf die Dekarbonisierung des Verkehrs und der Dimen-

sion Innovation und Forschung erzielt werden.  

 
131 Vgl. Sächsische Aufbaubank: KfW-Energieeffizient Bauen (o. D.).  
132 Für den Klimaschutz ist die Förderung der Elektromobilität allerdings nur sinnvoll, wenn der dafür benö-
tigte Strom aus erneuerbaren Energien stammt und nicht aus der Verstromung fossiler Brennstoffe. 
133 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Hrsg.): Grußwort von Martin Du-
lig im Kompetenzatlas Elektromobilität Sachsen (2016).  
134 Vgl. Sächsisches Staatsministerium der Finanzen: Ladesäulen für Elektroautos von Behörden in ganz 
Sachsen (o. D.).  
135 Siehe Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement: Energieeffizienzbericht 2019 
(2020), S. 18 f. 
136 Vgl. ebd. S. 36. 
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II. Handlungsbedarfe im Freistaat Sachsen  

Der Freistaat Sachsen ist zum Schutze des Klimas auf vielen Ebenen tätig geworden, 

hat bereits Maßnahmen getroffen und umgesetzt und Pläne für die Verwirklichung eines 

zukunftsfähigen, klimafreundlichen Freistaates entwickelt. Dennoch bestehen vor dem 

Hintergrund der fortwährenden Verschärfung der europäischen und nationalen Klima-

ziele einige Handlungsbedarfe.  

1. Handlungsbedarfe zur Verwirklichung des Treibhausgasemissionsziels 

Hinsichtlich der Ziele der Dimensionen der Energieunion und des Ziels zur Reduktion 

der Treibhausgase um 55 % bis zum Jahr 2030 ist zu konstatieren, dass kaum Hand-

lungsbedarfe seitens des Freistaates Sachsen bestehen. Sachsen ist in allen seiner Zu-

ständigkeit obliegenden Dimensionen der Energieunion tätig geworden und wird einen 

Beitrag zu den Klimaverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland leisten. Insbeson-

dere durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung wird Sachsen seine Treibhaus-

gasemissionen in absehbarer Zeit mehr als halbieren. Hierbei sollte der Freistaat jedoch 

bestrebt sein, den Kohleausstieg nicht erst zu den oben erläuterten gesetzlich letztmög-

lichen Fristen zu vollziehen. Nur ein Teil der Kraftwerke würde sonst vor dem Jahr 2030 

vom Netz genommen werden. In Kombination mit anderen Maßnahmen, die Kohlenstoff-

dioxid einsparen, wie die energetische Sanierung und der Ausbau von Elektromobilität 

und durch die zusätzliche Speicherung von CO2-Emissionen durch das Aufforstungspro-

gramm wird Sachsen seine Verpflichtung zur Senkung der Treibhausgasemissionen er-

füllen.137  

In Hinblick auf die fünf Dimensionen der Energieunion und den daraus resultierenden 

Verpflichtungen ergibt sich jedoch ein dringender Handlungsbedarf: der Energie- und 

Klimaplan muss unverzüglich fortgeschrieben werden. Die darin ausgewiesenen Ziel-

werte sind mittlerweile auch aufgrund der Vorgaben der EU überholt und müssen ange-

passt werden.138 Auch wenn Sachsen seine Bemühungen rein tatsächlich bereits an hö-

heren Zielen ausrichten mag, so ist der Energie- und Klimaplan dennoch die wesentliche 

Quelle der energie- und klimapolitischen Ausrichtung und sollte dementsprechend 

 
137 Zu beachten ist, dass für Sachsen nicht die Zielgröße von 55 % bis 2030 gilt. Dieser Zielwert gilt für die 
gesamte Bundesrepublik Deutschland. Sachsen muss folglich nur einen Anteil leisten, der der Höhe nach 
jedoch nicht festgeschrieben ist. Hierbei muss natürlich die strukturelle Ausgangslage Berücksichtigung 
finden. Für Bundesländer, die von dem Abbau fossiler Brennstoffe abhängig sind, könnte also auch ein 
geringerer Beitrag bis 2030 als angemessen anzusehen sein.  
138 Wobei auch hier wieder nur Zielwerte für die gesamte Bundesrepublik festgelegt wurden. Jedoch hat 
die EU nach der Veröffentlichung des Energie- und Klimaplans verbindliche Vorgaben zu den Dimensio-
nen der Energieunion gemacht, die auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Die Staatsregie-
rung bekennt sich im Koalitionsvertrag auch zu den Klimazielen der EU, sodass Sachsen seine mittler-
weile wohl tatsächlich bestehenden ambitionierteren Ziele auch im Energie- und Klimaplan fixieren sollte.  
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aktualisiert werden. Die Fortschreibung des Energie- und Klimaplans stand der Beant-

wortung einer kleinen Anfrage der früheren Landtagsabgeordneten Frau Dr. Pinka zu-

folge ebenfalls bereits auf der politischen Agenda der Staatsregierung für die 6. Legisla-

turperiode. Auf die Frage, weshalb die Fortschreibung abgebrochen wurde, erging fol-

gende Antwort des Staatsministers für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: „Die Aktualisie-

rung bzw. Fortschreibung durch die Staatsregierung wurde abgebrochen, da die Staats-

regierung beschlossen hat, der Entscheidung des Koalitionsausschusses zu folgen.“139 

Weshalb die Fortschreibung letztendlich nicht erfolgt ist, ist im Grunde irrelevant. Die 

Fortschreibung sollte nun schnellstmöglich veranlasst werden. Insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass die Fortschreibung bereits in der vergangenen Legislaturperiode 

durchgeführt werden sollte, ist diese als Handlungsbedarf festzuhalten.  

2. Handlungsbedarfe für die Verwirklichung der Klimaneutralität 

Mit dem Europäischen Klimagesetz sollen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

verpflichtet werden, bis 2050 klimaneutral zu sein. Klimaneutralität bedeutet dabei nicht, 

dass keine Treibhausgase mehr emittiert werden dürfen. Vielmehr ist gemeint, dass ein 

Ausgleich zwischen dem Abbau und der Speicherung von Treibhausgasen in Senken 

und dem Ausstoß neuer Emissionen hergestellt werden muss, die Treibhausgasemissi-

onen also netto null sein müssen. Dieses Ziel scheint der Freistaat Sachsen bisher nicht 

verfolgt zu haben, was nur verständlich ist, denn bisher gibt und gab es keine rechtliche 

Verpflichtung hierzu. Mit dem Europäischen Klimagesetz wird sich der Freistaat Sachsen 

in absehbarer Zeit mit einiger Sicherheit jedoch der Verwirklichung dieser Zielvorgabe 

der Europäischen Union widmen müssen. Die EU verfolgt in den letzten Jahren einen 

strikten klima- und energiepolitischen Kurs, was an dem Erlass der kontinuierlich immer 

schärferen Regelungen ersichtlich ist. Sachsen sollte deshalb zeitnah mit der Planung 

und Umsetzung von Maßnahmen beginnen, um bis 2050 klimaneutral zu sein.  

Mit der obigen Darstellung der bisherigen klima- und energiepolitischen Maßnahmen 

Sachsens sollte aufgezeigt werden, dass der Freistaat durchaus über eine gut ausge-

richtete Energie- und Klimapolitik verfügt und bisher eine sinnvolle Kombination ver-

schiedener Maßnahmen umgesetzt und geplant hat. Am naheliegendsten ist daher, zu-

nächst eine Intensivierung der bestehenden Maßnahmen zu prüfen. Das Aufforstungs-

programm könnte über die Pflanzung der 50 Millionen Bäume hinaus erweitert werden. 

Mit zusätzlichem Baumbestand könnten mehr CO2-Emissionen gebunden und in Sauer-

stoff umgewandelt werden. Auch könnten mehr Fördermittel im Bereich der Eigen-

heimsanierung bereitgestellt werden, um eine energetische Sanierung für 

 
139 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: Kleine Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Jana Pinka (DIE LINKE) (2019), Drs.-Nr. 6/16681, S.3. 
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Privatpersonen noch attraktiver zu gestalten. Darüber hinaus sollte aber auch der Erlass 

neuer Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, für welche nachfolgend einige Vor-

schläge entwickelt seien. 

a. Reform der Nutztierhaltung 

Zum Stichtag 03.11.2018 wurden in Sachsen 469.457 Rinder, 669.474 Schweine, 

67.000 Schafe und zum Stichtag 01.03.2016 10.759 Einhufer, 7.365 Ziegen, insgesamt 

309.538 Gänse, Enten und Truthühner und 5.139.371 Hühner als Nutztiere gehalten.140 

Im Freistaat Sachsen wurden 2018 also insgesamt ca. 6.672.964 Nutztiere141 gehalten. 

Im Jahr 2018 wurden 160.121 Tiere geschlachtet, was einer Schlachtmenge von 17.271 

Tonnen entspricht.142 Der Freistaat Sachsen gibt den Anteil der Treibhausgasemissio-

nen, die auf die Pflanzen- und Tierproduktion zurückzuführen sind, mit ca. 5 % an. Aller-

dings sei die Landwirtschaft der Hauptverursacher der Methan- und Lachgasemissionen, 

die 25-mal bzw. im Falle des Lachgases 298-mal so schädlich seien, wie Kohlenstoffdi-

oxid.143 Augenscheinlich scheint die Tierhaltung zunächst keinen allzu bedeutenden Ein-

fluss auf den Klimawandel zu haben. Interessant ist jedoch, wie sich dieser Wert zusam-

mensetzt: Der Freistaat gibt an, dass nur Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus der Pflan-

zenproduktion in die Berechnung aufgenommen worden sind. Die Methan- und Lach-

gasemissionen setzen sich aus der Haltung von Wiederkäuern, der Mineral- und Wirt-

schaftsdüngerausbringung, aus Ernterückständen und indirekten Emissionen zusam-

men.144 Eine andere Betrachtungsweise lässt aber den Rückschluss zu, dass Nutztier-

haltung insgesamt einen deutlich höheren Anteil an den Treibhausgasemissionen verur-

sacht. In den Jahren 2011 bis 2013 hat Deutschland im Durchschnitt 3.289.000 Tonnen 

Fleisch exportiert und war damit der drittgrößte Exporteur von Fleischerzeugnissen.145 

Der Export verursacht Treibhausgasemissionen, die dem Verkehrssektor zugerechnet 

werden und vermeidbar wären, wenn man nicht mehr Tiere halten würde, als nötig. Dar-

über hinaus müssen die Nutztiere auch versorgt werden. Prof. Dr. Rainer Grießhammer 

zufolge werden 37 % der globalen Landfläche für die landwirtschaftliche Produktion und 

Tierhaltung genutzt, die sich in 26 % Weidefläche und 6 % Ackerland unterteilen.146 Der 

Großteil der verfügbaren Fläche für landwirtschaftliche Produktion wird also dafür 

 
140 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Statistischer Bericht, Viehwirtschaft im Freistaat 
Sachsen 2018 (2019), S. 6-7, 9-10. 
141 Unterstellt wird, dass die Anzahl der Nutztiere, die zum Stichtag 01.03.2016 ermittelt worden ist, bis 
zum Jahr 2018 nahezu unverändert geblieben ist. 
142 Vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Statistischer Bericht, Viehwirtschaft im Freistaat 
Sachsen 2018 (2019), S. 5. 
143 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): 
Treibhausgasemissionen der pflanzlichen und tierischen Produktion (letzte Aktualisierung am 16.07.2020). 
144 Vgl. ebd. 
145 Vgl. Johann Heinrich von Thünen-Institut: Thünen Working Paper 42, Stellungnahme zur aktuellen Situ-
ation der Fleischerzeugung und Fleischwirtschaft in Deutschland (2015), Tabelle 3, S.17. 
146 Vgl. Grießhammer: #klimaretten (2020), S. 193. 
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verwendet, Futtermittel für Nutztiere bereitzustellen. Dies stellt sich vor dem Hintergrund 

der unbestrittenen Tatsache, dass viele hundert Millionen Menschen weltweit unterer-

nährt sind147, nicht nur als ineffizient dar148, sondern für Weideland sind dem Umwelt-

bundesamt nach auch Ökosysteme zerstört worden.149 Das Umweltbundesamt bezeich-

net die Tierproduktion sogar als „Haupttreiber der Entwaldung“.150 Durch die Entwaldung 

aus Gründen der Futtermittelproduktion wird das in den Wäldern gespeicherte Kohlen-

stoffdioxid freigesetzt. Darüber hinaus wird auch bei der industriellen Erzeugung von 

Fleischprodukten CO2 emittiert.151 Der tatsächlich auf die Nutztierhaltung zurückzufüh-

rende Anteil der Treibhausgasemissionen dürfte nach dieser Betrachtungsweise in 

Sachsen deutlich über 5 % liegen.  

Der Freistaat Sachsen könnte seine Treibhausgasbilanz nach alledem folglich verbes-

sern, wenn er die Anzahl der Nutztiere verringern würde.152 Dies könnte auf verschie-

dene Weisen erfolgen. Eine tierwohlgerechtere Haltung, bei der den Nutztieren ausrei-

chend Fläche153 zur Verfügung steht, könnte staatlich subventioniert werden154, sodass 

eine artgerechte Haltung für Landwirte wirtschaftlich attraktiv werden würde. Durch die 

größere zur Verfügung stehende Fläche pro Tier würde sich vermutlich automatisch eine 

Bestandsverringerung ergeben. Denkbar wäre ebenfalls, dem Bundesgesetzgeber eine 

Anpassung der bestehenden Vorgaben hinsichtlich der Fläche je Nutztier vorzuschlagen 

oder, sofern Sachsen selbst gesetzgeberisch tätig werden darf, eigene Rechtsvorschrif-

ten dazu zu erlassen. Hierbei müsste aber wohl genau zwischen wirtschaftlichen und 

klimapolitischen Interessen abgewogen werden. Auch kämen Aufklärungskampagnen 

infrage, mit denen die Verbraucher auf die klimatischen Vorteile eines reduzierten 

Fleischkonsums hingewiesen werden.155  

Welche Kompetenzen dem Freistaat Sachsen letztendlich für eine Reform der Nutztier-

haltung tatsächlich zustehen, müsste je nach geplanter Maßnahme konkret geprüft 

 
147 2018 waren mehr als 820 Millionen Menschen von Unterernährung betroffen. Vgl. dazu Vereinte Natio-
nen: Ziele für nachhaltige Entwicklung, Bericht 2020 (2020), S. 26. 
148 Auf den Weideflächen könnte auch Getreide für die direkte Nahrungsmittelproduktion angebaut wer-
den. 
149 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenscho-
nend nutzen (o. D.), S. 16.  
150 Ebd. 
151 Zur Veranschaulichung: Bei der Produktion von 100g Protein aus Linsen werden 0,8 Kilogramm Treib-
hausgase und für die identische Menge an Protein aus Mastrindhaltung 70 Kilogramm Treibhausgase 
emittiert. Vgl. Grießhammer: #klimaretten (2020), S. 191. 
152 Auch die Europäische Kommission gibt an, dass bei einem Rückgang des Verzehrs tierischer Erzeug-
nisse bis 2030 mehr als 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gespart werden könnten. Vgl. dazu: 
COM(2020) 562 final, S. 7.  
153 Mit „ausreichend Fläche“ ist hier ausdrücklich nicht die bestehende Vorgabe gemeint. Gemäß § 29 
Abs. 2 TierSchNutztV muss bspw. einem Mastschwein über 110 Kilogramm Gewicht nur eine Fläche von 
einem Quadratmeter zur Verfügung stehen. Im Vorfeld der Subventionierung müsste somit seitens der 
Staatsregierung festgelegt werden, wie viel Fläche je Nutztier tatsächlich artgerecht sind.  
154 Sofern dies mit europäischen und deutschen Regelungen zum Wettbewerbsrecht vereinbar wäre. 
155 Bestenfalls würden auch gesundheitliche Vorteile aufgezeigt werden. 
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werden. Eine Verringerung der Fleischproduktion könnte dennoch einen Beitrag zur Kli-

maneutralität leisten und sollte von Sachsen als Handlungsbedarf in die energie- und 

klimapolitische Agenda aufgenommen werden.  

b. Attraktivere Ausgestaltung des ÖPNV 

Um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu senken, sollten mehr Menschen 

vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Dafür sollte über eine Vergünstigung der Fahrkarten 

für Busse und Bahnen oder über kostenlose Fahrangebote zumindest debattiert werden, 

denn der ÖPNV ist nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendiger als eine Fahrt mit dem 

PKW. Dies wird etwa am Beispiel der Dresdner Verkehrsbetriebe deutlich. Fingiert sei, 

man wohne in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofes und arbeite im Militärhistorischen 

Museum. Eine Abo-Monatskarte der Dresdner Verkehrsbetriebe kostet derzeit in der Ta-

rifzone Dresden 53,70 Euro.156 Die Fahrtzeit beträgt der Verbindungsauskunft zufolge 

16 Minuten zuzüglich eines Fußweges von 7 Minuten von der Haltestelle zum Militärhis-

torischen Museum.157 Der Weg zur Haltestelle am Hauptbahnhof müsste ebenfalls zur 

Reisezeit hinzugerechnet werden, soll hier aber unberücksichtigt bleiben. Der Fahrtweg 

mit dem PKW würde für dieses Beispiel laut des ADAC Routenplaners 6 km betragen 

und in 12 Minuten zurückzulegen sein.158 Unter Bezugnahme auf die steuerliche Entfer-

nungspauschale von 30 Cent je Kilometer für die einfache Strecke gemäß § 9 EstG 

ergäben sich Kosten von 1,80 Euro pro Tag. Ausgehend von 20 Arbeitstagen im Monat 

würden somit 36 Euro jeden Monat an Fahrtkosten zu zahlen sein. Die Fahrt mit dem 

PKW ist somit nicht nur zeitsparender, sondern auch kostengünstiger159. Zudem ist man 

nicht an die Taktfrequenzen der Busse und Bahnen gebunden und folglich flexibler. 

Sollte zum Erreichen der Arbeitsstelle noch ein Umstieg erforderlich sein, wäre die Zeit-

ersparnis bei der Fahrt mit dem PKW noch größer. Für Personen, die einen PKW besit-

zen, ist die Fahrt mit den Dresdner Verkehrsbetrieben daher unattraktiv. Diese Vermu-

tung lässt sich insgesamt wohl auf den gesamten ÖPNV übertragen. Die Staatsregie-

rung sollte hinterfragen, wie die Nutzung des ÖPNV attraktiver gestaltet werden könnte. 

Als Maßnahmen kämen die Verbesserung der Taktfrequenzen in ländlichen Gebieten, 

eine Verringerung der Fahrtzeiten durch die Investition in Züge mit höheren Geschwin-

digkeiten und vor allem eine Verringerung der Preise für die Beförderung mit dem ÖPNV 

 
156 Vgl. Dresdner Verkehrsbetriebe AG: Ticketübersicht (o. D.). 
157 Vgl. Dresdner Verkehrsbetriebe AG: Verbindungsauskunft (o. D.). 
158 Vgl. ADAC: Maps - Routenplaner (o. D.). 
159 Anschaffungs- und Wartungskosten sind in diesem Beispiel nicht berücksichtigt. Zudem müssten, falls 
der Arbeitgeber keine kostenfreien Parkplätze zur Verfügung stellen kann, etwaige Parkgebühren einge-
rechnet werden. Sollten in unmittelbarer Nähe keine gebührenfreien Parkmöglichkeiten vorhanden sein, 
würde der ÖPNV hinsichtlich der Kosten günstiger sein. Außerhalb der sächsischen Großstädte dürften in 
der Regel aber vermutlich eher keine Parkgebühren zu entrichten sein. 
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in Betracht. Würden mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, könnten die 

Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors gesenkt werden.  

Neben der attraktiveren Gestaltung des ÖPNV könnten auch Maßnahmen ergriffen wer-

den, um den Individualverkehr mit dem PKW zu erschweren. In den Innenstädten könn-

ten die Tarifzonen für kostenpflichtige Parkplätze erweitert werden, sodass insgesamt 

weniger kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden und die Parkgebühren 

könnten ebenfalls erhöht werden.160 Die Landeshauptstadt Dresden etwa hat die Park-

gebühren auf das Preisniveau des ÖPNV angehoben. Zudem sind innerhalb eines Teils 

des Stadtkerns keine Tagestarife mehr vorgesehen.161 Diese Preiserhöhung könnte zu 

einer vermehrten Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel führen. Die Festsetzung der 

Parkgebühren obliegt aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung162 und dem damit ein-

hergehenden Satzungsrecht den Kommunen. Der Freistaat Sachsen könnte den Kom-

munen vorschlagen, die Parkgebühren an die Preise des örtlichen ÖPNV mindestens 

anzugleichen. Denkbar wäre auch, hierzu den Erlass einer landesrechtlichen Regelung 

zu erwägen, sofern dies mit dem Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung zu ver-

einbaren wäre. 

c. Thematisierung des Klimaschutzes in der allgemeinen Schulbildung 

Der Klimawandel wird die Welt, auch wenn Maßnahmen zur Eindämmung getroffen wor-

den sind und künftig weitere hinzutreten werden, in den nächsten Jahren und Jahrzehn-

ten verändern. Um Kinder und Jugendliche für die Auswirkungen des Klimawandels und 

die Bedeutung des Klimaschutzes zu sensibilisieren, sollte der Klimaschutz als Lehrin-

halt in den allgemeinbildenden Schulen thematisiert werden. Für die Koalitionspartner 

gehören Klimaschutz, -wandel und -anpassung ebenfalls in die Lehrpläne.163 In den 

Grundschulen ist der Klimaschutz Thema im Ethikunterricht der 1. und 2. Klassenstufe 

in dem insgesamt 15 Unterrichtsstunden umfassenden Lernbereich „Wir in der Welt“ und 

in der 3. Klassenstufe werden in demselben Lernbereich die Auswirkungen des Klima-

wandels unterrichtet.164 Der Klimaschutz und -wandel wird auch im Sachunterricht der 3. 

und 4. Klassenstufe punktuell gelehrt.165 In den Oberschulen gehören die Auswirkungen 

der Klimaveränderung zum Lehrplan für Geographie der 6. Klassenstufe im Lernbereich 

 
160 Verteuerungen steigern aber den Unmut derjenigen, die nicht auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen 
möchten. Politisch gesehen sollte von daher wohl eher der ÖPNV attraktiver gestaltet werden, als Preise 
für Parkplätze zu erhöhen. Für einen wirksamen Klimaschutz wäre eine Kombination beider Maßnahmen 
jedoch durchaus sinnvoll.  
161 Vgl. Pressemitteilung Landeshauptstadt Dresden: Dresden erhöht Parkgebühren nach 14 Jahren 
(2020). 
162 Vgl. Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 84 Abs. 1 SächsVerf. 
163 Vgl. Gemeinsam für Sachsen, Koalitionsvertrag 2019 bis 2024, S. 38. 
164 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Grundschule, Ethik (2004/2019), S. 9, 17. 
165 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Grundschule, Sachunterricht 
(2004/2009/2019), S. 20, 27. 
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„Klima und Vegetation“, für welchen 8 Unterrichtsstunden vorgesehen sind, und in der 

10. Klasse zum Wahlbereich „Rund um Klimaveränderungen“.166 In der gymnasialen 

Oberstufe wird der Klimawandel sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs Biologie167 

und im Leistungskurs Geographie sowie als Wahlbereich im Grundkurs Geographie168 

thematisiert. Positiv zu bewerten ist, dass Klimaveränderungen und -schutz bereits Ein-

gang in die Lehrpläne gefunden haben. Allerdings werden diese Themen beinahe aus-

schließlich nur innerhalb anderer Lehrgebiete erwähnt. Schwerpunktmäßig wird der Kli-

mawandel nur innerhalb des Geographie-Leistungskurses an den Gymnasien, auch nur 

für wenige Unterrichtsstunden, gelehrt. Klimaveränderungen und Klimaschutz sollten je-

doch verstärkt in die Lehrpläne aller allgemeinbildenden Schulen aufgenommen und mit 

genügend Unterrichtsstunden bedacht werden. Am geeignetsten wäre wohl, den Klima-

schutz als Querschnittsthema in den Fächern Sachunterricht, Ethik, Geographie, Biolo-

gie, Chemie und Physik zu verorten. Denkbar wäre aber auch, ein neues Unterrichtsfach 

zu schaffen, in dem der Klimawandel und Anpassungsstrategien aus verschiedenen wis-

senschaftlichen Blickwinkeln erläutert werden.  

Die intensivere Vermittlung der Bedeutung des Klimaschutzes in den Schulen würde 

keinen unmittelbaren Beitrag zur Verwirklichung der Klimaziele leisten können. Mittelbar 

könnten aber Erfolge zu verzeichnen sein, denn langfristig gesehen werden die folgen-

den Schülergenerationen am härtesten mit den Auswirkungen des Klimawandels kon-

frontiert werden. Dass junge Menschen an dem Schutz der Umwelt und des Klimas in-

teressiert sind, zeigten die weltweiten Klimaproteste, die unter dem Namen „Fridays for 

Future“ bekannt geworden sind und die wohl auch hauptsächlich wegen der SARS-CoV-

2-Pandemie aktuell abgeklungen sind. Ein Aufzeigen der Klimafolgen und das Unterrich-

ten eines achtsamen, nachhaltigen und klimaschonenden Lebensstils könnte die Akzep-

tanz und Motivation vieler (weiterer) Kinder und Jugendlicher erhöhen, sich selbst aktiv 

an der Verlangsamung des Klimawandels zu beteiligen. Je mehr Menschen ihre eigene 

Klimabilanz verbessern, umso schneller wird auch das Ziel der Klimaneutralität erreicht. 

Der Klimaschutz sollte deshalb in der Schulbildung stärker fokussiert werden.  

  

 
166 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Oberschule, Geographie (2004/2009/2019), S. 
12, 27.  
167 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Gymnasium, Biologie 
(2004/2007/2009/2017/2019) S. 37, 46. 
168 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus: Lehrplan Gymnasium, Geographie 
(2004/2009/2011/2019), S. 30, 31, 38. 
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D. Fazit 

Der Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die ersten ne-

gativen Auswirkungen des Klimawandels sind vielerorts schon heute spürbar, auch in 

der Bundesrepublik Deutschland. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird sich 

die Welt zunehmend verändern. Klimaveränderungen sind auf viele Faktoren zurückzu-

führen, was den Klimaschutz zu einem sehr komplexen Thema macht. Trotz dieser Kom-

plexität müssen intensive Anstrengungen unternommen werden, um den Klimawandel 

zu verlangsamen und die Folgen abzumildern. Natürlich ist wirksamer Klimaschutz mit 

hohen Investitionskosten verbunden – Kosten, die Schwellen- und Entwicklungsländer 

nicht aufbringen können oder wollen, denn oftmals besteht eine Abhängigkeit der ansäs-

sigen Industrie von fossilen Brennstoffen. Es muss daher die Aufgabe der Industrielän-

der169 sein, den Klimaschutz voranzutreiben, schnellstmöglich klimaneutral zu werden 

und eventuell sogar mehr Treibhausgasemissionen zu speichern, als zu verursachen170.  

Die Europäische Union ist sich ihrer Rolle und Verantwortung für den internationalen 

Klimaschutz bewusst. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 

mehr als halbiert werden, bis 2050 will Europa sogar als erster Kontinent vollständig 

klimaneutral sein. Auf die Mitgliedstaaten, im Falle der Bundesrepublik Deutschland 

auch auf die Bundesländer, kommen im Zusammenhang mit der Verwirklichung dieser 

Klimaziele große Herausforderungen zu. Der Freistaat Sachsen ist für diese Herausfor-

derungen jedoch bereits heute insgesamt gut gewappnet. Es gibt zahlreiche umge-

setzte, beschlossene und geplante Maßnahmen, die dazu beitragen werden, dass der 

Freistaat Sachsen das europäische Ziel zur Treibhausgasreduktion 2030 erfüllen wird. 

Insbesondere der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 wird die 

Klimabilanz des Freistaates Sachsen wesentlich verbessern. Zur Verwirklichung des 

Langfristzieles der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu werden, wird es in na-

her Zukunft jedoch noch einer Intensivierung der Klimaschutzbemühungen im Freistaat 

Sachsen sowie des Beschlusses und der Umsetzung weiterer Maßnahmen bedürfen. 

Auch wenn Sachsen den Zielvorgaben der Europäischen Union mit einiger Sicherheit 

nachkommen wird, sollte der Freistaat dennoch bestrebt sein, schnellstmöglich klima-

neutral zu werden. Der Klimawandel ist auch im Freistaat Sachsen spürbar und duldet 

keinen weiteren Aufschub effektiver Maßnahmen.  

 
169 Insbesondere die der USA, der Volksrepublik China und der Europäischen Union, denn diese sind so-
wohl mit großer Finanzkraft ausgestattet, als auch gleichzeitig die drei größten Treibhausgasemittenten; 
vgl. oben. 
170 So könnte die negative Klimabilanz anderer Staaten ausgeglichen werden. 
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Anhang: Zuordnung ausgewählter sächsischer Maßnahmen zu den Klimazielen der EU171 

Dimension  
„Dekarbonisierung“ / Re-
duktion der Treibhaus-
gasemissionen um 55 % 

Dimension 
„Energieeffizienz“172 

Dimension  
„Sicherheit der Energie-
versorgung“  

Dimension  
„Energiebinnenmarkt“ 

Dimension  
„Forschung, Innovation 
und Wettbewerbsfähig-
keit“ 

bis 2030 jährlich zusätzlich 10 
TWh Strom aus erneuerbaren 
Energien173 

effiziente Gebäudeenergiever-
sorgung von Immobilien des 
Freistaates Sachsen 

bessere Vernetzung von 
Stromverbrauch und -erzeu-
gung 

Exportkraft des Energiesektors 
stärken 

Gründung Kompetenzzentrum 
für Wasserstoff- und Brenn-
stofftechnologie  

Aufforstungsprogramm Erhöhung des Stromanteils 
aus Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen 

Förderung Photovoltaikanla-
gen 

 Forschung zu Wasserstoff-
Technologien 

Förderung erneuerbarer Ener-
gien174 

Senkung Energieverbrauch 
privater Haushalte 

Ausbau von Speichertechnolo-
gien 

 Auslobung Sonderpreis im Be-
reich der Energietechnologie 

25 % weniger fossile Brenn-
stoffe in Privathaushalten 

Verbesserung der Energiepro-
duktivität von Industrie, Han-
del, Gewerbe, Dienstleistun-
gen und sonstiger Kleinver-
braucher 

Ausbau von Strom- und Gas-
netzen  

 Nutzung von innovativen 
Technologien bei staatseige-
nen Liegenschaften 

Errichtung von Gebäuden mit 
Niedrigenergiestandard175 

Modellvorhaben energieeffizi-
enter Stadtquartiere 

  Forschung zu nachwachsen-
den Rohstoffen und Bioener-
gie 

zukunftsfähige energetische 
Nutzung der Braunkohle 

Optimierung betrieblicher An-
lagen, Einrichtungen und Pro-
zesse 

  Vertiefung der Zusammenar-
beit mit Forschungseinrichtun-
gen 

 
171 In der Tabelle sind nur solche Maßnahmen des Freistaates berücksichtigt, die unmittelbar den europäischen Klimazielen zugeordnet werden können. Daneben beste-
hende Maßnahmen, wie etwa Arbeitskreise oder die Zusammenarbeit mit Expertengremien, bleiben außer Betracht. Darüber hinaus bleibt die Zielvorgabe der Klimaneut-
ralität bis 2050 unberücksichtigt, da alle Maßnahmen dieser Zielvorgabe zugeordnet werden können.  
172 Die Maßnahmen, die dieser Dimension zugeordnet sind, leisten insbesondere durch die Einsparung von Energie ebenfalls einen Beitrag zur Dekarbonisierung. 
173 Diese Maßnahme könnte gleichzeitig der Dimension „Sicherheit der Energieversorgung“ zugeordnet werden, da mit einem höheren Anteil an Energie aus erneuerbaren 
Quellen eine höhere Diversifizierung des Energiesystems einhergeht.  
174 Die Förderung erneuerbarer Energien leistet auch einen Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung.  
175 Diese Maßnahme könnte gleichzeitig auch der Dimension „Energieeffizienz“ zugeordnet werden. 
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Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bei staatlichen Liegen-
schaften 

energetische Sanierung   landesweite Analyse und Be-
wertung der Vulnerabilität 
durch den Klimawandel 

Förderung von investiven 
Maßnahmen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien 

energetische Standards über 
gesetzliche Vorgaben hinaus 
für staatliche Liegenschaften 

  Ermittlung der Kosten des Kli-
mawandels 

Reduktion der Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen um 25 % bis 
2020 im Vergleich zu 2009176 

Förderprogramm „KfW - Ener-
gieeffizient Sanieren“ 

  Abschätzung gesundheitlicher 
Folgen durch Klimaänderun-
gen 

Renaturierung von Mooren     

Kohleausstieg bis 2038     

Suchmaschine für regionale 
Lebensmittel177 

    

Förderprogramm „KfW - Ener-
gieeffizient Bauen“178 

    

Kompetenzatlas Elektromobili-
tät 

    

Bau von 500 Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge 

    

 
176 Dieses Ziel des Freistaates Sachsen müsste mit der Fortschreibung des Energie- und Klimaplanes sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch der Höhe nach an das 
europäische Klimaziel angepasst werden. 
177 Diese Maßnahme könnte als innovative Maßnahme auch der Dimension „Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit“ zugeordnet werden. 
178 Diese Maßnahme könnte auch der Dimension „Energieeffizienz“ zugeordnet werden. 
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